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„Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit  
des Bundes und der Länder […].”
Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz, § 1 Absatz 1



 Nach den Erfahrungen mit der von Extremisten und Terroristen verschie- 
dener politischer Lager von rechts bis links bekämpften und letztendlich 

vor allem von Nationalsozialisten und Deutschnationalen zerstörten Weimarer  
Demokratie enthält das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland – dem 
Prinzip der wehrhaften, streitbaren Demokratie folgend – grundlegende 
Schutzmechanismen gegen Gefährdungen der Verfassung und ihrer wesent-
lichen System- und Werteentscheidungen. Aus diesen Gründen haben die  
Mütter und Väter des Grundgesetzes dem Verfassungsschutz eine zentrale 
Rolle bei der Verteidigung der Demokratie gegen Verfassungsfeinde zuge-
schrieben – die Funktion des Frühwarn systems unserer Demokratie. 

Der Verfassungsschutz nimmt diese Aufgabe auch und gerade durch die 
Information des Senats und der Bürgerschaft sowie weiterer öffentlicher und 
nicht-öffentlicher Stellen und nicht zuletzt der Öffentlichkeit und Medien über 
extremistische Phänomene wahr. Dazu beobachtet der  Verfassungsschutz 
Bestrebungen, welche die Werte des Grundgesetzes beseitigen oder den Bund, 
die Länder oder deren Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich  
beeinträchtigen wollen.1 

In den vergangenen Jahren sind die Gefahren für die Demokratie durch  
Extremismus und Terrorismus weiter gestiegen. Vor diesem Hintergrund  
haben Senat und Bürgerschaft den Hamburger Verfassungsschutz in den  
vergangenen sieben Jahren um rund ein Drittel aufgestockt. So hatte der  
Verfassungsschutz Ende 2015 noch 153 Stellen, Ende 2023 waren es 207. 
Durch diesen deutlichen personellen Zuwachs konnte die Arbeit in den opera-
tiven Bereichen intensiviert, sowie die Aufgabe des Verfassungsschutzes als 
Frühwarnsystem der Demokratie insgesamt optimiert werden.

Verfassungsschutz  
in Hamburg

1 (§ 1 Absatz 1, § 4 und § 5 des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes (siehe Anhang  
 HmbVerfSchG) sowie Artikel 73 Nummer 10 b und Artikel 87 Absatz 1 Satz 2 GG,  
 § 2 Absatz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz)
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1. Auftrag und Verpflichtung

Die Arbeit des Verfassungsschutzes dient dem 
Schutz und dem Erhalt der im Grundgesetz 
festgeschriebenen freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, im Einzelnen der Garantie der 
Menschenwürde, dem Demokratieprinzip sowie 
dem Rechtsstaatsprinzip. Dazu gehören:

 f die Achtung vor den im Grundgesetz 
konkretisierten Menschenrechten,

 f die Volkssouveränität,

 f die Gewaltenteilung,

 f die Verantwortlichkeit der Regierung,

 f die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,

 f die Unabhängigkeit der Gerichte,

 f das Mehrparteienprinzip,

 f die Chancengleichheit für alle politischen 
Parteien und das Recht auf verfassungs-
mäßige Bildung und Ausübung einer 
Opposition.

Auftrag und Verpflichtung des Verfassungs-
schutzes ist es, diese System- und Werteent-
scheidungen zu schützen. Zu den weiteren im 
Grundgesetz (GG) festgeschriebenen Schutz-
mechanismen gehören im Wesentlichen:

 f die Unabänderlichkeit der in den Artikeln 1 
und 20 GG niedergelegten elementaren 
Verfassungsgrundsätze (Ewigkeitsklausel),

 f das Verbot von Parteien und sonstigen 
Vereinigungen wegen verfassungswidri-
ger Aktivitäten (Artikel 21 Absatz 2 GG 
und Artikel 9 Absatz 2 GG),

 f Ausschluss von der Parteienfinanzierung 
(Artikel 21 Absatz 3 GG),

 f die Verwirkung von Grundrechten, wenn 
diese zum Kampf gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung miss-
braucht werden (Artikel 18 GG),

 f die Pflicht der Angehörigen des Öffentli-
chen Dienstes zur Verfassungstreue 
(Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 33 Absatz 
5 GG in Verbindung mit den beamten-
rechtlichen Vorschriften),

 f die Verfolgung von Straftaten, die sich 
gegen den Bestand des Staates, seine 
verfassungsmäßigen Einrichtungen, das 
Funktionieren des Staatsapparates und 
andere lebenswichtige Staatsinteressen 
richten (Staatsschutzdelikte). 

2. Aufgaben 

Sammlung und Auswertung  
von Informationen
Aufgabe des LfV Hamburg ist nach § 4 Absatz 
1 Satz 1 Hamburgisches Verfassungsschutz-
gesetz (HmbVerfSchG) die Sammlung und Aus-
wertung von Informationen über:

 f Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gerichtet sind oder 
eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 
Amtsführung der Verfassungsorgane des 
Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziele haben,

 f sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

 f Bestrebungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden,

 f Bestrebungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, die gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung (Artikel 9 
Absatz 2 GG), insbesondere gegen das 
friedliche Zusammenleben der Völker 
(Artikel 26 Absatz 1 GG) gerichtet sind. 

Die Arbeitsfelder des LfV Hamburg sind Islamis-
mus, Rechts- und Linksextremismus, extremis-
tische Bestrebungen von Gruppierungen mit 
Auslandsbezug, die Scientology-Organisation 
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sowie die Spionagetätigkeit fremder Nachrich-
tendienste einschließlich Cyberspionage. Weiter-
hin werden im Phänomenbereich des verschwö-
rungsideologischen Extremismus Delegitimierer, 
Reichsbürger und Selbstverwalter zusammen-
gefasst. 

Darüber hinaus zählen der Geheim- und Sabo-
tageschutz zu den weiteren Aufgaben des LfV 
Hamburg. In den Beobachtungsbereichen des 
Extremismus darf der Verfassungsschutz – 
grundsätzlich anders als die Polizei – bereits im 
Vorfeld strafbarer Handlungen (Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung) tätig werden.

Information des Senats  
und staatlicher Stellen
Der Hamburger Verfassungsschutz wertet die 
mit offenen oder nachrichtendienstlichen Mitteln 
(siehe Punkt 3, Seite 18) gewonnenen Erkennt-
nisse aus und informiert im Rahmen seiner ge-
setzlich festgelegten Aufgaben über entspre-
chende Gefahren (siehe § 4 Abs. 1 HmbVerfSchG). 
Dazu zählen die Informationsverpflichtung 
gegenüber dem Senat, weiteren staatlichen 
Stellen sowie der Öffentlichkeit.

Information der Öffentlichkeit
Ein breit geführter gesellschaftlicher Diskurs 
über die Gefahren extremistischer Bestrebungen 
sowie eine erhöhte Sensibilität aufgeklärter 
Bürgerinnen und Bürger angesichts potenzieller 
Bedrohungen sind essenzielle Bestandteile einer 
wehrhaften Demokratie. In den Kontext dieses 
Konzeptes der streitbaren Demokratie und der 
darin festgelegten Aufgabe des Verfassungs-
schutzes als Frühwarnsystem ist die Öffentlich-
keitsarbeit des Hamburger Verfassungsschutzes 
einzuordnen. Austausch und Kommunikation 
erfolgen dabei über eine Vielzahl von Kanälen. 
Dies sind unter anderem:

 f der jährliche Verfassungsschutzbericht,

 f verschiedene Publikationen in  
klassischen und digitalen Kanälen,

 f Informations- und  
Diskussionsveranstaltungen,

 f Ausstellungen und Symposien,

 f Vorträge,

 f aktuelle Pressemitteilungen und Berichte 
auf der Internetseite,

 f Medienstatements und Interviews.

Das LfV Hamburg bietet in seinen analogen und digitalen 

Medien umfangreiche und aktuelle Informationen über die 

extremistischen Phänomenbereiche.  
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Beteiligungs- und Mitwirkungsaufgaben
Das LfV Hamburg nutzt seine Informationen 
nicht nur zur Analyse und Bewertung extremis-
tischer Organisationen, sondern ist im Rahmen 
gesetzlich geregelter Sicherheitsanfragen und 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen auch an Ver-
fahrensentscheidungen anderer Behörden be-
teiligt.1 Sicherheitsanfragen werden vor allem 
im Rahmen von Aufenthalts- und Einbürgerungs-
verfahren gestellt; Zuverlässigkeitsüberprüfun-
gen (ZÜP) werden bei Personen durchgeführt, 
die in bestimmten sicherheitsempfindlichen 
Bereichen tätig sind oder zum Beispiel Umgang 
mit Waffen und Sprengstoff haben.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Mitwirkung des 
LfV Hamburg ist die Ausweisung des ehemaligen 
stellvertretenden Leiters des „Islamischen Zen-
trums Hamburg“ am 2. November 2022. Die 
Ausweisung durch das zuständige Amt für Mi-
gration der Hamburger Innenbehörde erfolgte 
aufgrund der Erkenntnisse des Hamburger Ver-
fassungsschutzes.

Infolge verschiedener Gesetzesinitiativen sowohl 
auf Bundes- wie auf Landesebene ist in den 
vergangenen Jahren die Zahl der Sicherheits-
anfragen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
stark angestiegen. Mit dem am 20. Februar 2020 
in Kraft getretenen Dritten Waffenrechtsände-
rungsgesetz (3. WaffRÄndG) wurde im Rahmen 
der waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsüber-
prüfung die Regelanfrage beim Verfassungs-
schutz eingeführt, um zu verhindern, dass Ex-
tremisten legal an Waffen gelangen. Hierzu 
werden die Daten aller Antragstellerinnen und 
Antragsteller von der zuständigen Verfassungs-
schutzbehörde mit dem dortigen Datenbestand 
abgeglichen. Die umfassende Einbeziehung des 
Verfassungsschutzes in diese Personenüber-
prüfungen ist integraler Bestandteil eines ganz-
heitlichen Bekämpfungsansatzes gegen extre-
mistische Bestrebungen. 

Im Jahr 2024 hat das LfV Hamburg bei rund 
93.000 Personenüberprüfungen mitgewirkt. Da 
eine manuelle Überprüfung einer solchen Anzahl 
an Anfragen nicht leistbar ist, wird bei der Mehr-
zahl der Überprüfungen auf automatisierte Ver-
fahren, sogenannte Massendatenverfahren (MDV), 
zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um einen 
automatisierten Datenabgleich mit dem nach-
richtendienstlichen Informationssystem (NADIS). 
Bei einer positiven Identitätsfeststellung bedarf 
es darauffolgend einer weiteren manuellen Be-

arbeitung. Die anfragenden Behörden sowie das 
LfV profitieren bei manchen Verfahren, wie etwa 
bei Zuverlässigkeitsüberprüfungen von waffen-
rechtlichen Erlaubnisinhabern, auch von der so-
genannten Nachberichtspflicht. Dies bedeutet, 
dass die angefragten Personen im NADIS ge-
speichert werden, um nicht nur die zum Zeitpunkt 
der Konsultation bestehende Erkenntnislage zu 
berücksichtigen, sondern auch die während der 
Gültigkeitsdauer der Erlaubnis womöglich be-
kanntwerdenden Erkenntnisse.

Die anfragestärksten Bereiche sind: 

Beteiligungsverfahren - Erteilung oder 
Verlängerung von Aufenthaltstiteln
Seit dem 1. Mai 2004 führen die Ausländer-
dienststellen bei Personen aus bestimmten Her-
kunftsländern vor Erteilung oder Verlängerung 
von Aufenthaltstiteln eine Sicherheitsanfrage 
durch. Hierbei wird auch das LfV beteiligt. Nach 
§ 73 Absatz 3 AufenthG ist es Aufgabe des LfV, 
den Ausländerbehörden unverzüglich mitzu-
teilen, ob Versagungsgründe, zum Beispiel we-
gen Unterstützung einer terroristischen Orga-
nisation, oder sonstige Sicherheitsbedenken 
vorliegen. 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP)  
bei waffenrechtlichen Erlaubnissen
Im Rahmen der waffenrechtlichen Zuverlässig-
keitsüberprüfung fragt die Waffenbehörde Ham-
burg das LfV Hamburg gemäß § 5 Absatz 5 Satz 
1 Nummer 4 WaffG an, ob Erkenntnisse vor-
liegen, die gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 2 und 
3 WaffG (zum Beispiel Mitgliedschaft in einem 
verbotenen Verein, Beteiligung oder Unterstüt-
zung extremistischer oder sicherheitsgefähr-
dender Bestrebungen) Bedenken gegen die Zu-
verlässigkeit begründen. 

Einbürgerungsverfahren
Mit Wirkung vom 22. Oktober 2001 wurde in 
Hamburg die Regelanfrage bei Einbürgerungen 
von Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, eingeführt. Das Amt für Migration fragt 
gemäß § 37 Absatz 2 StAG vor jeder Entschei-
dung beim LfV nach, ob Erkenntnisse vorliegen, 
die einer Einbürgerung entgegenstehen könnten. 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) 
nach dem Luftsicherheitsgesetz 
Seit 2005 ersuchen die Luftsicherheitsbehörden 
auch den Verfassungsschutz, um unter anderem 
Bedienstete, die an Flughäfen und bei den Flug-

1 siehe § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 HmbVerfSchG
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49.438 
Beteiligungs-
verfahren 
(Aufenthalt)

19.143 
Einbürgerungs-
verfahren

11.001
ZÜP Waffen-
rechtliche 
Erlaubnisse

Beteiligungs- und Mitwirkungsaufgaben  
des LfV Hamburg für 2024

1.946
Schengener Visumsverfahren

6.124
ZÜP Luftsicherheit

 3.188
Sicherheitsanfragen im Strafvollzug

2.268
ZÜP Bewachungsgewerbe

 616
Asyl-Konsultationsverfahren

gesellschaften tätig sind, sowie Mitglieder von 
Flugsportvereinen gemäß § 7 LuftSiG zu über-
prüfen.

Sicherheitsanfragen im Strafvollzug 
Seit April 2020 werden Insassen sowie Personen, 
die in der Justizvollzugsanstalt tätig werden wol-
len und die nicht in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen, beim LfV Hamburg abgefragt, 
ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse gemäß § 15 
Absatz 2 HmbJVollzDSG (zum Beispiel Erkennt-
nisse über extremistische Einstellungen) vorliegen.

Schengener Visumsverfahren
Das Verfahren (s. § 73 Absatz 1 AufenthG) wird 
ausgelöst, wenn der Antragsteller aus einem 
konsultationspflichtigen Staat stammt und über 
ein Visum die Einreise nach Deutschland oder 
in den Schengen-Raum beabsichtigt. In das Ver-

fahren eingebunden sind das Auswärtige Amt, 
das Bundesamt für Verfassungsschutz und ge-
gebenenfalls die Verfassungsschutzbehörde 
des jeweiligen Bundeslandes. 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) 
im Bewachungsgewerbe
Bei dieser Überprüfung gemäß § 34a GewO soll 
verhindert werden, dass Personen mit einem ex-
tremistischen Hintergrund, die im Bewachungs-
gewerbe tätig sind, Zugang zu sicherheitsempfind-
lichen Bereichen erhalten oder für die Bewachung 
von Flüchtlingsunterkünften eingesetzt werden. 

Asyl-Konsultationsverfahren
Seit Mai 2017 werden auch im Rahmen des Asyl-
verfahrens bei Asyl- und Schutzsuchenden 
automatisierte Anfragen gemäß § 73 Absatz 
1a und 3a AufenthG an das LfV gestellt.
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Informationsgewinnung
Die Informationen, die das LfV zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben benötigt, beschafft es zum Teil 
aus offen zugänglichen Quellen, die grundsätz-
lich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung 
stehen. Vorrangig zu nennen sind das Internet, 
Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flugblät-
ter, Archive und Unterlagen anderer staatlicher 
Stellen. 

Neben der offenen Informationsgewinnung darf 
das LfV Hamburg auch Informationen mit nach-
richtendienstlichen Mitteln verdeckt erheben. 
Zu diesen Mitteln, die in § 14 Absatz 2 
HmbVerfSchG aufgezählt sind, gehören bei-
spielsweise die Führung von Vertrauensleuten 
(Quellen), die planmäßige Observation, Bild- und 
Tonaufzeichnungen und – nach Maßgabe des 
Artikel 10-Gesetzes – die Überwachung des 
Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. Bereits im 
Jahr 2002 wurden zudem im Rahmen der Um-
setzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes 
die Befugnisse des Landesamtes in wichtigen 
Punkten erweitert. Dies war eine Folge der 
Terroranschläge vom 11. September 2001 in 
den USA. Zu den Befugnissen zählt unter ande-
rem das Mittel der Finanzermittlung, um zum 
Beispiel Geldtransfers im Zusammenhang mit 
der Finanzierung des islamistischen Terrorismus 
aufdecken zu können.

Informationsverarbeitung
Die Verfassungsschutzbehörden sammeln und 
speichern sach- und personenbezogene Daten 
über extremistische Bestrebungen sowie sicher-
heitsgefährdende und geheimdienstliche Tätig-
keiten. Zu den Instrumenten der gegenseitigen 
Unterrichtung der Verfassungsschutzbehörden 
zählen unter anderem gemeinsame Dateien. Das 
wichtigste Datenverbundsystem ist das bundes-
weite Nachrichtendienstliche Informationssys-
tem und Wissensnetz (NADIS-WN), welches im 
Jahr 2012 eingeführt wurde. NADIS-WN trägt 
entscheidend dazu bei, Arbeitsabläufe innerhalb 
des Verfassungsschutzverbundes zu harmoni-
sieren und bietet deutlich bessere Möglichkeiten 
für Analysen. Darüber hinaus werden in der 
Antiterrordatei (ATD) Erkenntnisse von Polizei-
en und Nachrichtendiensten des Bundes und der 
Länder mit Bezug zum internationalen Terroris-
mus vernetzt. Zur Bekämpfung des gewaltbe-
zogenen Rechtsextremismus werden zudem 
Daten in der Rechtsextremismusdatei (RED) 
gespeichert. Auch hieran sind verschiedene 
Bundes- und Landesbehörden beteiligt. Der auf 
diese Weise deutlich verbesserte Informations-
austausch der Sicherheitsbehörden ist unter 
anderem eine Reaktion auf die Ermittlungsergeb-
nisse der Untersuchungen im Zusammenhang 
mit dem rechtsterroristischen „Nationalsozia-
listischen Untergrund“ (NSU) sowie auf fort-
schreitende Entwicklungen im Bereich des isla-
mistischen Terrorismus und haben zu einer 
deutlichen Optimierung der integrativen Arbeits-
weise von Bundes- und Landesbehörden geführt.

3. Arbeitsweise des Verfassungsschutzes

Zusammenarbeit  
mit  der Polizei

 f Gemeinsames Terrorismus - 
 abwehrzentrum (GTAZ)

 f Informationsaustausch gem.  HmbVerfSchG
 f Keine Weisungsbefugnis an  

polizeiliche  Dienststellen
 f Keine Angliederung an polizeiliche   

Dienststellen

Zusammenarbeit  
im Verfassungsschutzverbund

 f Koordinierung von Arbeitsschwerpunkten
 f Arbeitsteilige Durchführung  

von Aufgaben
 f Entwicklung einheitlicher Standards
 f Gemeinsame Einrichtungen
 f Gemeinsames nachrichtendienstliches   

Informationssystems (NADIS)
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Hamburger NADIS-Speicherungen
Vom LfV Hamburg waren am 31. Dezember 2024 
im Nachrichtendienstlichen Informationssystem 
(NADIS) Daten von 62.576 Personen gespeichert 
(31. Dezember 2023: 61.874), davon 56.923 
(90,97 Prozent) im Zusammenhang mit Sicher-
heits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen (31. 
Dezember 2023: 56.124 = 90,71 Prozent)

Trennungsgebot 
Verfassungsschutz und Polizei sind in der Bun-
desrepublik Deutschland bezogen auf Organi-
sation, Aufgaben und Informationsverarbeitung 
voneinander getrennt. Dieser Grundsatz wurde 
bereits im Frühjahr 1949 im sogenannten Poli-
zeibrief der Militärgouverneure der westlichen 
Besatzungszonen als Reaktion auf Wesen und 
Wirken der staatsterroristischen Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) während der national-
sozialistischen Diktatur formuliert. 

Dem LfV Hamburg stehen weder polizeiliche 
Befugnisse noch Weisungsbefugnisse gegenüber 
polizeilichen Dienststellen zu. Auch darf es die 
Polizei nicht im Amtshilfeweg veranlassen, Maß-
nahmen zu ergreifen, zu denen es selbst nicht 
befugt ist. Zudem darf das LfV Hamburg nicht 
an eine polizeiliche Dienststelle angegliedert 
werden, was einen Informationsaustausch zwi-
schen Polizei und Verfassungsschutz jedoch 
nicht ausschließt. Die Details hierzu sind im 
Hamburgischen Verfassungsschutzgesetz ge-
regelt.

In den vergangenen Jahren sind besondere Ein-
richtungen zum kontinuierlichen Informations-
austausch zwischen Polizei und Verfassungs-
schutzbehörden geschaffen worden. Dazu zählt 
insbesondere das „Gemeinsame Terrorismus-
abwehrzentrum“ (GTAZ) in Berlin. Das GTAZ  
hat maßgeblich zu einem verbesserten Informa-
tionsfluss zwischen den beteiligten Behörden  
beigetragen. Um dies auch auf andere Phäno-
menbereiche zu übertragen, wurde das „Ge-
meinsame Extremismus- und Terrorismusab-
wehrzentrum“ (GETZ) mit Sitz in Köln gegründet. 
Schwerpunkt der dortigen Zusammenarbeit ist 
die Bekämpfung des Rechtsextremismus.

Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) 

wurde im Jahr 2004 in Berlin gegründet um einen 

schnellen und unmittelbaren Informationsaustausch 

zwischen allen relevanten Akteuren zu gewährleisten.

Nach Vorbild des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums 

(GTAZ) in Berlin wurde 2012 das Gemeinsame Extremismus- 

und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) in Köln eingerichtet.
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 Infobox

Gewaltbefürwortend
Gewaltbefürwortend ist eine Person oder 
eine Gruppe, wenn eine Gewalt befürwor-
tende Äußerung einen Appellcharakter 
gegenüber einem tatsächlich oder poten-
ziell gewaltbereiten Adressatenkreis auf-
weist und mit der erkennbaren oder mut-
maßlichen Absicht erfolgt, andere zur 
Gewaltanwendung zu animieren.1

Gewaltbereit
Gewaltbereit ist eine Person oder eine 
Gruppe, die für sich selbst gewalttätiges 
Handeln zur Durchsetzung politischer 
Ziele als legitimes Mittel ansieht.1

 

Gewalttätig
Gewalttätig ist eine Person oder 
Gruppe, wenn konkrete Hinweise vorlie-
gen, dass sie bereits extremistisch 
motivierte Gewalttaten gegen Personen 
oder Sachen ausgeübt hat oder dass sie 
mit Vorbereitungshandlungen begonnen  
hat, um solche Gewalttaten zu bege-
hen.1

Gewaltunterstützend
Gewaltunterstützend ist eine Gruppe 
oder Person, wenn von ihr Aktivitäten 
ausgehen, die der Vorbereitung von ext-
remistischen Gewalttaten dienen, die 
selbst aber nicht die Bereitschaft zum 
Ausdruck bringt oder erkennen lässt, 
eine entsprechende Gewalttat als Täter 
ausüben zu wollen. Dazu gehören Anstif-
tung oder Beihilfe zu einer Straftat.1

Kontrolle
Die Arbeit des Verfassungsschutzes wird auf 
mehreren Ebenen fortlaufend kontrolliert. Das 
LfV Hamburg ist an klare gesetzliche Vorgaben 
gebunden. Gemäß dem Grundsatz des Primates 
der Politik unterliegt seine Arbeit, genau wie 
die Arbeit aller anderen exekutiven Behörden 
und Ämter, kontinuierlicher parlamentarischer 
Kontrolle. 

Eine allgemeine parlamentarische Kontrolle er-
folgt etwa durch Bürgerschaftsdebatten, par-
lamentarische Anfragen, die Arbeit des Innen-
ausschusses sowie weiterer Ausschüsse. 
Darüber hinaus wird der Verfassungsschutz 

durch zwei weitere parlamentarische Spezial-
ausschüsse kontrolliert. Dabei handelt es sich 
um den Ausschuss zur parlamentarischen Kon-
trolle des Senats auf dem Gebiet des Verfas-
sungsschutzes (verkürzt auch „PKA“ für „Par-
lamentarischer Kontrollausschuss“ genannt) 
sowie die Kommission nach Artikel 10 GG (kurz 
G10-Kommission) der Bürgerschaft. Die G10-
Kommission entscheidet über Eingriffe in das 
Brief-, Post-, und Fernmeldegeheimnis. Die Mit-
glieder beider Ausschüsse sind geheimschutz-
verpflichtete Abgeordnete der Hamburgischen 
Bürgerschaft. Insofern war und ist eine tief-
greifende Kontrolle der Verfassungsschutzbe-
hörden durch die Legislative gegeben. 

1Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz
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Senator
Staatsrat

Bürgerinnen
und Bürger

Gerichte

Datenschutz-
beauftragter

Innen-
ausschuss

PKA
(Parlamentarischer
Kontrollausschuss)

G10-
Kommission Medien

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg 

unterliegt einer weitreichenden Kontrolle.

Die Arbeit des LfV Hamburg ist, wie jedes ho-

heitliche Handeln, gerichtlich überprüfbar. Zur 

gerichtlichen Kontrolle zählen etwa Auskunfts-

erteilungen oder das Überprüfen von Erwäh-

nungen im jährlichen Verfassungsschutzbericht. 

Die öffentliche Kontrolle wird durch verschie-

dene Akteure gewährleistet. So können etwa 

Bürgerinnen und Bürger Anträge auf Auskunfts-

erteilung über die zu ihrer Person gespeicherten 

Daten stellen. Auch Anfragen zu bestimmten 

Themen sind möglich. Zudem tragen Medien 

durch ihre Berichterstattung zur öffentlichen 

Kontrolle des Verfassungsschutzes bei und 

haben die Möglichkeit Presseanfragen an das 

LfV Hamburg zu stellen. 

Die Behörde für Inneres und Sport unter der 

Leitung des Innensenators übt die Dienst- und 

Fachaufsicht über das LfV Hamburg aus. Der 

Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit (HmbBfDI) hat zudem eben-

falls umfängliche Kontrollbefugnisse.
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 Infobox

Bestrebungen
Bestrebungen sind zielgerichtete Aktivi-

täten von Einzelpersonen und Personen-

zusammenschlüssen. Extremistische 

Bestrebungen im Sinne des Verfas-

sungsschutzgesetzes sind Aktivitäten 

mit der Zielrichtung, die Grundwerte der 

freiheitlichen Demokratie zu beseitigen. 

Dazu gehören Vorbereitungshandlun-

gen, Agitationen und Gewaltakte.

Radikalismus 
Das Wort „Radikalismus“ leitet sich von 

der lateinischen Bezeichnung „radix“ 

(„Wurzel“) ab und bezeichnet politische 

Richtungen, welche die bestehende poli-

tische und gesellschaftliche Ordnung 

grundlegend („bis an die Wurzel gehen“) 

verändern, aber nicht beseitigen möch-

ten. Anwendung von Gewalt wird dabei 

in der Regel ausgeschlossen. 

Eine radikale Einstellung kollidiert inso-

fern nicht zwangsläufig mit einer demo-

kratischen Einstellung. Gruppierungen 

mit lediglich radikalen Einstellungen 

werden daher, im Gegensatz zu Extre-

misten, nicht vom Verfassungsschutz 

beobachtet. 

 

 

 

 

 

 

Extremismus 
Der Begriff „Extremismus“ basiert auf 

den Begriffen „extremus“ („entferntest, 

ärgste, gefährlichste“) und „extremi-

tas“ („äußerster Punkt, Rand“). 

Als extremistisch gelten Bestrebungen, 

die gegen die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung gerichtet sind und 

diese beseitigen wollen. Extremismus 

ist oft mit exklusivem Wahrheitsan-

spruch, Dogmatismus, Streben nach 

gesellschaftlicher Kontrolle, Freund-

Feind-Denken sowie der fundamentalen 

Umwälzung der bestehenden Verhält-

nisse verbunden. 

Extremisten befürworten oder benut-

zen häufig Gewalt als Mittel zur Durch-

setzung ihrer ideologischen Ziele. Ext-

remistische Bestrebungen werden 

daher vom Verfassungsschutz beob-

achtet.

Terrorismus
Terrorismus ist nach der Definition der 

Verfassungsschutzbehörden der nach-

haltig geführte Kampf für politische 

Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf 

Leib, Leben und Eigentum anderer Men-

schen durchgesetzt werden sollen, ins-

besondere durch schwere Straftaten, 

wie sie in § 129 a Absatz 1 Strafge-

setzbuch genannt sind, oder durch 

andere Straftaten, die zur Vorbereitung 

solcher Straftaten dienen.

1Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz
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4. Gesetzliche Grundlagen

Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz 
(HmbVerfSchG)
Aufgaben und Befugnisse des LfV Hamburg 

bestimmt das Hamburgische Verfassungsschutz-

gesetz. Es wird insbesondere den hohen An-

forderungen des Datenschutzes gerecht und 

stellt die Zusammenarbeit mit den Verfassungs-

schutzbehörden des Bundes und der Länder 

sicher. Auftrag und Befugnisse sind vom Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit geprägt, etwaige 

Eingriffe in die Rechte der Bürgerinnen und 

Bürger sind nur auf gesetzlicher Grundlage 

möglich. 

Seit dem 5. Februar 2025 gilt eine neue Fassung 

des Hamburgischen Verfassungsschutzgesetzes. 

Die Neufassung berücksichtigt insbesondere 

die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts zum bayerischen Verfassungs-

schutzgesetz (1 BvR 1619/17) und zu den  

Übermittlungsregelungen im Bundesverfas-

sungsschutzgesetz (1 BvR 2354/13). 

Hamburgisches Sicherheitsüberprüfungs- 
und Geheimschutzgesetz (HmbSÜGG)
Das Hamburgische Sicherheitsüberprüfungs- und 

Geheimschutzgesetz regelt die Voraussetzungen 

und das Verfahren zur Überprüfung von Perso-

nen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tä-

tigkeit betraut werden sollen (Sicherheitsüber-

prüfung) oder bereits betraut worden sind 

(Wiederholungsüberprüfung). Zweck dieses 

Gesetzes ist es, im öffentlichen Interesse ge-

heimhaltungsbedürftige oder sicherheitsemp-

findliche Tatsachen, Gegenstände oder Erkennt-

nisse vor dem Zugang von unbefugten Personen 

zu schützen.

5. Haushaltsansatz

Im Jahr 2024 betrug der Haushaltsansatz für 

das LfV Hamburg insgesamt 21.860.000 Euro 

(2023: 21.572.000 Euro). Darin enthalten waren 

17.587.000 Euro für Personalausgaben (2023: 

17.337.000 Euro), davon 4.718.000 Euro Ver-

sorgungsleistungen (2023: 4.651.000 Euro) und 

500.000 Euro für Investitionen (2023: 500.000 

Euro).

6. 75 Jahre Verfassungsschutz 
in Hamburg

Im Jahr 2025 begeht der Hamburger Verfas-

sungsschutz sein 75-jähriges Bestehen. Am 1. 

September 1950 erging „die Mitteilung des 

Senats an die Bürgerschaft“, mit der das Lan-

desparlament über die Errichtung und die Auf-

gaben des Landesamtes für Verfassungsschutz 

unterrichtet wurde. Vorausgegangen waren 

intensive Gespräche mit der britischen Besat-

zungsmacht. Das neue Amt, unter Leitung von 

Herrn Oberregierungsrat Paul Pfeiffer und einem 

Stellenplan von 18 Mitarbeitenden, hatte seinen 

Sitz am Dammtorwall 41 und war direkt dem 

damaligen Bürgermeister Max Brauer unterstellt. 

Bis 1962, der Gründung der Behörde für Inneres 

durch den damaligen Polizeisenator Helmut 

Schmidt, war das Landesamt für Verfassungs-

schutz beim Ersten Bürgermeister angebunden.

Das LfV Hamburg wird in zeitlicher Nähe zum 

Jubiläum im September 2025 in verschiedenen 

Formaten über die Aufgaben und die Arbeit des 

Hamburger Verfassungsschutzes informieren.  
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Referat V11
Verwaltung

Referat V12
Informationstechnik
und -service, G10

Referat V13
Operative Technik

Abteilung V1
Zentrale Aufgaben

Abteilung V2
Auswertung

Abteilung V3
Spionageabwehr,
Geheimschutz,

Recht

Referat V31
Geheimschutz

Referat V32
Spionageabwehr und 

cyber.spionage
Abwehr | Prävention

Referat V201
Grundsatz,

Mitwirkungsaufgaben

Referat V21
Islamismus

Referat V22
Rechtsextremismus,

Verschwörungsideologischer 
Extremismus, Scientology

Referat V23
Linksextremismus,

Extremismus
mit Auslandsbezug

Abteilung V4
Nachrichtendienstliche 

Informations-
beschaffung

Referat V41
Observation,
konspirative
Ermittlungen

Referat V42
Forschung, Werbung

und Befragung

Referat V43
VP-Führung

V02-Führungsunterstützung
V03-NADIS-Koordination

Stellvertretende
Amtsleitung

Referat V01
Presse, Öffentlichkeits-

und Gremienarbeit

Amtsleitung
Personalrat,

Vertrauensperson für
Schwerbehinderte,

Gleichstellungsbeauftragte

Organigramm des LfV Hamburg
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Islamismus

1
Kapitel 1

 Deutlich zu unterscheiden sind die Begriffe „Islam“ und „Islamismus“.  
Der Islam als Religion und dessen Ausübung ist durch Artikel 4 

Grundgesetz (Religionsfreiheit) geschützt und wird nicht durch den 
Verfassungsschutz beobachtet. Unter dem Oberbegriff „Islamismus“ werden 
hingegen verschiedene verfassungsfeindliche politische Weltanschauungen 
zusammengefasst, die sich zwar auf die Religion des Islam berufen, sich 
aber durch ihre Herrschaftsideologie gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung richten. Wie jede andere extremistische Ideologie 
behauptet auch der Islamismus, dass er allein für alle gesellschaftlichen 
Probleme die richtige Lösung bietet. Der Islamismus ist keine homogene 
Ideologie; es gibt zahlreiche Ausprägungen und Strömungen. 

Generell wird Islamismus vor allem durch folgende Merkmale geprägt:
•	 Etablierung einer vermeintlich gottgewollten Gesellschaft ohne Trennung 
	 von Staat und Religion, beispielsweise ein Kalifat auf der Basis der Scharia,
•	 Gottessouveränität steht über Volkssouveränität,
•	 ausgeprägter Antisemitismus,
•	 Ablehnung wesentlicher Grund- und Menschenrechte wie Meinungs- und 	
	 Religionsfreiheit, körperliche Unversehrtheit sowie Gleichberechtigung,
•	 homogene Glaubensgemeinschaft, Abschaffung von Individualinteressen 	
	 sowie Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates,
•	 potenzielle Akzeptanz von Fanatismus und Gewalt. 
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1. Islamistischer Terrorismus

Im Frühjahr 2019 fiel das letzte Rückzugsgebiet 
der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) im 
ostsyrischen Baghus. Die Einnahme von Baghus 
besiegelte die Niederlage des vom IS im Jahr 2014 
ausgerufenen Kalifats und das Ende seiner ter-
ritorialen Dominanz in seinem Kerngebiet Syrien 
und Irak. Seitdem befindet sich der IS in der 
Rolle einer Untergrundorganisation, die fortlau-
fend versucht, sich neu zu strukturieren, terro-
ristisch aktiv zu bleiben und sich vor allem in 
sozialen Netzwerken propagandistisch in Szene 
zu setzen. 

Nach der Selbsttötung des ersten IS-Kalifen Abu 
Bakr al-Baghdadi im Oktober 2019 unmittelbar 
vor dessen bevorstehender Festnahme folgten 
drei weitere so genannte „Kalifen“, die jeweils 
nach kurzer Zeit ums Leben kamen. Seit dem 3. 
August 2023 ist laut Medienberichten Abu Hafs 
al-Hashimi al-Qurashi der fünfte und derzeitige 
Kalif des IS. Aufgrund des Verlustes seines Ter-
ritoriums änderte der IS in seinen ehemaligen 
Kerngebieten Irak und Syrien seine militärische 
Strategie in eine asymmetrische Kriegsführung 
(siehe Infobox Seite 42). Der Rückgang der Ak-
tivitäten im Kerngebiet Irak und Syrien sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der IS dort im 
Untergrund aktiv ist und eine Strategie des „lan-
gen Atems“ verfolgt. Insgesamt erweist sich der 
IS auch unter der Führung von Abu Hafs al-Has-
himi al-Qurashi als resilient und konnte im Jahr 
2024 seine Position als widerstandsfähige und 
aktive Terrororganisation im globalen jihadisti-
schen Spektrum halten.  Dass der IS und dessen 
Ableger außerhalb Syriens und des Iraks willens 
und in der Lage sind, Anschläge durchzuführen, 
wurde 2024 erneut deutlich.  

Der Schwerpunkt der IS-Ableger verlagerte sich 
in den vergangenen Jahren zunehmend vom ehe-
maligen Kerngebiet Syrien und Irak hin zum afri-
kanischen Kontinent und nach Zentralasien. Seit 
der Machtübernahme durch die Taleban im August 
2021 hat der afghanische Ableger „Islamischer 
Staat Provinz Khorasan“ (ISPK)  immer mehr an 
Dynamik gewonnen, seine Aktivitäten deutlich 
gesteigert sowie seine propagandistische Agita-
tion intensiviert. Der ISPK nahm im Jahr 2024 die 
Planung von Anschlägen auch außerhalb seines 
Kerngebietes, insbesondere in Europa und Asien, 
auf seine Agenda und setzte diese trotz hohem 
Verfolgungsdruck um. Beispiele waren die An-
schläge am 4. Januar 2024 auf eine Gedenkfeier 

in Kerman (Iran) sowie am 22. März 2024 auf eine 
Konzerthalle in einer Vorstadt von Moskau.

Mitglieder und Anhänger der Taleban, staatliche 
Einrichtungen sowie die schiitische Bevölkerungs-
gruppe der Hazara waren nach wie vor die Haupt-
ziele der Anschläge des ISPK in Afghanistan 
(Mehr zu ISPK siehe Infobox Seite 29). Die Ge-
fährdung westlicher Staaten durch den IS und 
seine Regionalableger wie insbesondere den ISPK 
bleibt weiterhin abstrakt hoch, da der ISPK An-
schläge gegen den Westen als Teil seiner Ideo-
logie begreift. Im Jahr 2024 gab es seitens des 
ISPK vermehrte Aufrufe zu Anschlägen in Europa 
und den USA. Das wahrscheinlichste Anschlagss-
zenario stellen dabei durch Propaganda inspirier-
te Einzeltäter, insbesondere regional aktive Jiha-
disten, sowie psychisch labile Personen oder 
Kleinzellen dar. 

Trotz Verfolgungsdruck, finanzieller und perso-
neller Verluste bewies der IS auch im Jahr 2024 
seine Handlungsfähigkeit und Flexibilität, seine 
Strategie und Taktik der sich verändernden Lage 
anzupassen.

IS-jihadistische Online-Propaganda
Auch 2024 verbreitete  der IS fortgesetzt seine 
Propaganda, der Fokus lag nach wie vor auf seinen 
jihadistischen Online-Publikationen, die teilweise 
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wur-
den. Vorrangig war er bestrebt, die ideologische 
Legitimation seines globalen Jihads aufrechtzu-
erhalten und seine Anhängerschaft weltweit immer 
wieder zu Anschlägen aufzurufen. Dafür sollten 
wie in den vergangenen Jahren Personen aus der 
islamistischen Szene, die in vielen Fällen zugleich 
psychisch labil waren, gezielt über verschlüsselte 
Kommunikationswege, Messengerdienste und 
Chatgruppen angesprochen, rekrutiert und etwa 
in der Sprengstoffherstellung angeleitet werden.

Emotionalisierende und mobilisierende Themen 
wie Koranverbrennungen, Muhammad-Karikatu-
ren sowie geopolitische Entwicklungen im Nahen 
Osten spielten in der IS- Propaganda nach wie 
vor eine zentrale Rolle.   

Der Terrorangriff der HAMAS auf Israel am 7. 
Oktober 2023 löste hinsichtlich der offiziellen 
IS-Propaganda und ihrer Unterstützerszene er-
wartungsgemäß zahlreiche Reaktionen aus, die 
von Solidaritätsbekundungen mit Palästina bis 
hin zu Anschlagsaufrufen gegen jüdische und 

Die schwarze  

Flagge des  

Islamischen Staates
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israelische Ziele weltweit sowie zu Aufrufen zur 
Beteiligung am Jihad in Gaza gingen. In diesem 
Zusammenhang wurden verschiedene Drohungen 
durch Videos und entsprechende Bildmotive ver-
öffentlicht. Dabei wurde vor allem das Narrativ 
des vermeintlich notwendigen Schutzes der Al-
Aqsa-Moschee in Jerusalem und des Kampfes 
gegen Israel propagandistisch in Szene gesetzt.  

Der IS reagierte auch 2024 vor dem Hintergrund 
des Gazakonflikts mit massiven Anschlagsan-
drohungen und -aufrufen gegen den Westen 
und glorifizierte Attentate. Nach wie vor wür-
digte der IS die Taten von Einzeltätern und er-
klärte diese öffentlich zum Teil seiner globalen 
Jihad-Strategie. Angesichts der Eskalation des 
Nahostkonflikts war insgesamt eine ausgepräg-
te Anti-Israel-Haltung in der IS-Propaganda zu 
verzeichnen. Auch wenn jihadistische Gruppie-
rungen wie der IS mit der HAMAS kaum ideo-
logische Schnittmengen haben, instrumentali-
sierten sie trotzdem die angespannte Lage in 
der Region und verbreiteten antiwestliche und 
antisemitische Inhalte für Mobilisierung, Terror-
Aufrufe und Rekrutierung.  

Anlässlich des Messerangriffes vom 23. August 
2024 in Solingen (siehe auch Seite 32, „Anschlä-
ge in Deutschland und Europa“) veröffentlichte 
der IS auf diversen Kanälen mehrere Beiträge mit 
dem Bekennervideo des Attentäters. In einer 
Ausgabe seines Propagandamagazins „al-Naba“ 
widmete der IS dem Solinger Messerangriff einen 
Sonderartikel und bezeichnete die Tat als „Rache 
für die Muslime in Palästina“. In dem Artikel 
wurden vergangene IS-Anschläge in Deutschland 
erwähnt und verherrlicht. 

	 Infobox

IS Provinz Khorasan (ISPK)  
Der ISPK ist eine der gewalttätigsten und 
extremsten unter den Terrorgruppen in 
Afghanistan. Dass die ISPK auch zukünftig 
ein sicherheitspolitischer Faktor sein wird, 
haben insbesondere der Anschlag am 
Kabuler Flughafen am 26. August 2021, 
aber auch frühere Anschläge gegen 
afghanische Regierungseinrichtungen und 
insbesondere gegen Angehörige der 
schiitischen Minderheit der Hazara 
gezeigt. Der ISPK entstand im Jahr 2015 
als ein regionaler Ableger des IS in 
Afghanistan und Pakistan und agiert vor 
allem im Osten und Nordwesten Afghanis-

tans. Als Teil des IS-Netzwerks folgen die 
Kämpfer des ISPK dessen Aufruf zum 
weltweiten militanten Jihad. Der ISPK 
bestreitet den Machtanspruch der Taleban 
in Afghanistan sowie den Führungsan-
spruch von al-Qaida im globalen Jihad und 
versucht Kämpfer anderer Gruppierungen 
abzuwerben, beispielsweise aus dem den 
Taleban zuzuordnenden Haqqani-Netz-
werk oder den pakistanischen Taleban. Die 
Bezeichnung „Khorasan“ bezieht sich auf 
die historische Region Khorasan in 
Zentralasien, die neben Afghanistan auch 
Teile Pakistans, Usbekistans, Tadschikis-
tans, Turkmenistans und des Iran umfasst.

Die 458. Ausgabe  

des IS-Magazins  

„al-Naba“ 

Quelle: https://chat.techhaven.to/channel/techhaven_%25D8%25B9%25D9%2580%25D8%25
A7%25D9%2585?msg=34vwLvtryJfKm3nKc  |  Aufgerufen am 24. September 2024
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Im Frühjahr und Sommer 2024 stand das Thema 
„Zehnter Jahrestag des IS-Kalifats“ im Fokus 
mehrerer IS-Veröffentlichungen, in denen an die 
Ausrufung des Kalifats im Juni 2014 und die 
Hochphase des IS zwischen 2014 und 2017 er-
innert und zu Einzeltäteranschlägen aufgerufen 
wurde. IS-nahe Medienstellen nutzten den Jah-
restag, um die weltweiten IS-Ableger sowie 
eigene Anschläge herauszustellen. 

Die Sportgroßveranstaltungen des  Jahres 2024, 
die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 
und die Olympischen sowie Paralympischen 
Spiele in Frankreich, standen bereits im Vorfeld 
im Fokus der IS-Propaganda. Mehrere IS-nahe 
Medienstellen veröffentlichten Bildcollagen, die 
zu Attentaten in Stadien und anderen Veran-
staltungsorten mit hohen Menschenansamm-
lungen animieren sollten. In einer der Bildcolla-
gen wurde die Allianz-Arena in München als 
mögliches Zielobjekt abgebildet. Eine Menschen-
menge vor der Arena erschien im Visier eines 
Fadenkreuzes, der beigefügte arabische Aufruf 
lautete: „Mein Bruder, al-Muwahhid (in diesem 
Kontext zu verstehen als IS-Anhänger), schnapp 
sie dir, wenn sie rauskommen.“ 

Der IS arbeitete zudem weiterhin daran, regio-
nale Gruppierungen verstärkt in seine Propa-
ganda einzubinden. Anschläge und Angriffe von 
Einzeltätern und Kleingruppen reklamierte er 
taktisch für sich, auch wenn Kern-IS in die Pla-
nung und Durchführung von Anschlägen kaum 
noch direkt involviert ist. 

Tatsächliche oder vermeintliche militärische Er-
folge außerhalb seines ehemaligen Kerngebietes 
in Syrien und Irak setzten der IS und dessen Ab-
leger propagandistisch in Szene. Der ISPK arbei-
tete in den vergangenen Jahren daran, seine 
Propaganda- und Medienarbeit zu professiona-
lisieren und zu intensiveren. So veröffentlichte 
der ISPK das Online-Magazin „Voice of Khurasan“ 
in verschiedenen Sprachen. Das Magazin stellt 
seit 2022 das wichtigste Propagandaformat des 
ISPK dar, zeigt ein hohes Maß an Professionalität 
und Flexibilität und arbeitete auch 2024 immer 
mehr daran, seine globale Ausrichtung zu stärken 
und ein globales Publikum anzusprechen. Die 
Themen des Magazins sind in die Rubriken Reli-
gion, Politik, Literatur, Geschichte und Aktuelles 
unterteilt. Die einzelnen Sprachausgaben variie-
ren im Inhalt je nach Zielgruppe und regionalen 
Gegebenheiten, zum Beispiel in Afghanistan, 
Pakistan und dem arabischen Raum. Ein wieder-
kehrendes Thema war wie in den vergangenen 
Jahren der Jihad. 

Das vom ISPK veröffentlichte Online-Magazin 
„Voice of Khurasan“ ist eines der wichtigsten 

Propagandaformate der Gruppierung 

Quelle: https://chat.techhaven.to/channel/Al-Azaim_Media
Aufgerufen am 11. Dezember 2024

Quelle: https://x.com/UKR_Report/status/1773835396662878217
Aufgerufen am 3. Mai 2024

Die am 30. März 2024 von der IS-nahen Medienstelle 

„Sarh al-Khilafa“ veröffentlichte Bildcollage mit der  

Allianz-Arena in München



Isla
m

ism
u

s

31

Al-Qaida-Netzwerk
Das mit dem IS konkurrierende al-Qaida (AQ)-
Netzwerk konnte auch im Jahr 2024 die voll-
ständige territoriale Zerschlagung des IS in 
Syrien und Irak kaum für sich nutzen. Beide 
Organisationen befinden sich seit Jahren in einem 
stetigen Konkurrenzkampf um die Vormacht-
stellung als führende Organisation des globalen 
Jihad. Nach wie vor konkurrieren die lokalen 
Ableger von AQ sowie die des IS und kämpfen 
um Anerkennung, Einfluss und Territorien. In 
den vergangenen Jahren war AQ durch die Tö-
tungen von mehreren wichtigen Führungskadern 
in verschiedenen Regionalablegern mit herben 
personellen Rückschlägen konfrontiert. Der so 
genannte „Emir“ von Kern-AQ, Aiman al-Za-
wahiri, wurde am 31. Juli 2022 durch einen 
US-Drohnenschlag in Kabul getötet. In den ver-
gangenen Jahren war al-Zawahiri als Ideologe 
und Sprecher für eine große Anzahl von Audio– 
und Videopublikationen von Kern-AQ verant-
wortlich. Hierbei nahm er regelmäßig Stellung 
zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen 
Ereignissen und forderte AQ-Anhänger, aber 
auch die gesamte „Ummah“ (die Gemeinschaft 
aller Muslime) zum Zusammenhalt und zum 
Handeln auf. 

Die Tötung al-Zawahiris stellte für das gesam-
te AQ-Netzwerk einen schweren Verlust dar. 
Seit der Gründung von AQ im Jahr 1988 war 
al-Zawahiri erst der zweite Anführer und leite-
te die Organisation seit der Tötung Usama Bin 
Ladens im Mai 2011 insgesamt elf Jahre lang. 
Nach im Februar 2023 bekannt gewordenen 
Informationen der USA und der UNO soll der im 
Iran lebende ehemalige ägyptische Oberstleut-
nant Saif al-Adl neuer Chef der al-Qaida sein. 
Bisher wurde seitens Kern-AQ offiziell aber kein 
Nachfolger al-Zawahiris genannt. 

Trotz der Schwäche von Kern-AQ blieb das AQ-
Netzwerk aktiv und verfügte auch im Jahr 2024 
über Regionalorganisationen wie al-Shabab in 
Somalia, al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel 
(AQAH) und al-Qaida im islamischen Maghreb 
(AQIM). Der hohe Verfolgungsdruck auf Kern-AQ 
und deren eingeschränkte Handlungsfähigkeit 
in Afghanistan und Pakistan bewirkten, dass die 
Bedeutung der AQ-Ableger und speziell der 
afrikanischen Regionalorganisationen für das 
AQ-Netzwerk anstieg. Die Propaganda-Veröf-
fentlichungen von Kern-AQ und ihren Ablegern 
verfolgten auch im Jahr 2024 primär das Ziel, 
den Eindruck eines global agierenden Netzwerks 

mit ideologischer Agenda zu vermitteln. Die 
AQ-Ableger betrieben eigene Propagandaarbeit 
und fokussierten sich dabei auf ihre jeweiligen 
regionalen Schwerpunkte. Für die Verbreitung 
ihrer Propaganda nutzten AQ und ihre Sympa-
thisanten weiterhin diverse Messengerdienste. 

Durch ideologische und theologische Abhand-
lungen sowie die Kommentierung aktueller 
politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen 
versuchte Kern-AQ auch 2024, in mehrsprachi-
gen Veröffentlichungen ein globales Publikum 
anzusprechen.  Wiederkehrende Feinbilder in 
der AQ-Propaganda waren die USA und ihre 
„westlichen Verbündeten“. Auch der Staat Is-
rael wird seit Jahren wiederholt als „Symbol des 
Bösen“ in der AQ-Propaganda dargestellt. Im 
Kontext des Israel-Gaza-Konfliktes veröffent-
lichte AQ nach dem Angriff der HAMAS auf 
Israel diverse Stellungnahmen. Erwartungsgemäß 
löste der Angriff der HAMAS zahlreiche positi-
ve Reaktionen von Kern-AQ als auch von ihren 
angegliederten Gruppierungen wie AQAH und 
AQIM aus. Das Vorgehen der HAMAS wurde 
dabei begrüßt, zugleich wurde an alle Muslime 
appelliert, den Kampf gegen Israel zu unter-
stützen.  

„Hai’at Tahrir al-Sham“ (HTS)
Der AQ nahestehende Gruppen in Syrien waren 
im Jahr 2024 trotz Verfolgungsdrucks und Ver-
schiebungen der Machtverhältnisse in der Re-
gion weiterhin aktiv. Bei der prominentesten 
Gruppierung handelt es sich um die „Hai’at 
Tahrir al-Sham“ (HTS), die nach mehreren Ab-
spaltungen aus einer AQ-Regionalorganisation 
hervorgegangen ist. 

Das Kernterritorium der HTS war bis zum Beginn 
der Großoffensive gegen die Regierungskräfte 
im November 2024 hauptsächlich die Region um 
Idlib im Nordwesten des Landes. In der Nacht 
zum 8. Dezember 2024 wurde die syrische 
Hauptstadt Damaskus von syrischen Rebellen 
unter der Führung der HTS eingenommen. Der 
bisherige syrische Staatspräsident Bashar al-
Assad verließ das Land, Russland gewährte ihm 
und seiner Familie Asyl. 

Angeführt wird die HTS seit 2017 von Abu 
Muhammad Al-Jaulani (bürgerlicher Name: Ah-
mad Husain al-Schar‘a). Seit der formellen Ab-
spaltung begann die HTS, sich auch strategisch 
von AQ zu lösen und fokussierte ihre Ziele auf 
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Syrien. Im Laufe des syrischen Bürgerkriegs kam 
es immer wieder zu Konflikten mit anderen is-
lamistischen oder jihadistischen Gruppierungen, 
darunter konkurrierende AQ-nahe Organisatio-
nen sowie der IS, da die HTS eine Führungs-
rolle unter den islamistischen Organisationen 
beanspruchte.

In der aktuellen syrischen Übergangsregierung 
steht al-Schar‘a an der Spitze des Staates und 
versuchte seither, als legitimer Machthaber An-
erkennung auf internationaler Ebene zu erlangen. 
In der medialen Außenkommunikation der HTS 
waren mit Stand April 2025 – im Gegensatz zu 
früheren Zeiten – kaum noch jihadistische Ele-
mente enthalten. Vielmehr wurde zum Beispiel 
betont, dass die Rechte von Minderheiten, di-
verser islamischer Konfessionen und weiterer 
Glaubensrichtungen in Syrien berücksichtigt 
werden sollen.   

Bis zur ersten Jahreshälfte 2025 stand nicht 
fest, welche ideologische Ausrichtung die HTS 
und deren Anführer al-Schar‘a im künftigen 
Syrien verfolgen werden, woran sich die künf-
tige Politik des Landes orientieren wird und mit 
welchen Bündnispartnern eine Zusammenarbeit 
angestrebt wird. Vor allem aber blieb die Frage 
offen, ob die Übergangsregierung unter der 
Führung al-Schar‘a in der Lage sein wird, sich 
von ihrer jihadistischen Agenda zu lösen. 

1.1 Anschläge in Deutschland 
und Europa

Die Terrororganisationen IS und AQ stellten im 
Jahr 2024 unverändert eine erhebliche Bedro-
hung für die Sicherheit in Europa und in der 
Bundesrepublik Deutschland dar. Über ihre Pro-
paganda-Organe drohten beide Organisationen 
dem Westen fortdauernd mit terroristischen 
Anschlägen. Insbesondere vor der Fußball-Euro-
pameisterschaft in Deutschland und den Olym-
pischen Spielen in Frankreich rief der IS intensiv 
zu Anschlägen auf. Obgleich 2024 weder der IS 
noch Kern-al-Qaida logistisch in der Lage zu 
sein schienen, ein komplexeres Anschlagssze-
nario in Westeuropa durchzuführen, zielten 
beide Organisationen durch ihre Propaganda
Aktivitäten im Internet darauf ab, insbesonde-
re lokale Anhänger der jihadistisch-salafistischen 
Ideologie und möglicherweise psychisch labile 

Personen zu mehr oder weniger spontanen ter-
roristischen Angriffen mit leicht zu beschaffen-
den Tatwerkzeugen anzustiften. Tatsächlich 
kam es wie 2023 auch im Jahr 2024 zu Anschlä-
gen durch Personen, bei denen sich psychische 
Auffälligkeiten oder Erkrankungen und eine 
islamistische Motivation vermischten. Die Bio-
grafien der Täter zeichnen sich seit Jahren zu-
nehmend dadurch aus, dass eine Einbindung in 
konkrete Organisationsstrukturen kaum mehr 
existierte. 

Am Abend des 22. März 2024 stürmten mehre-
re bewaffnete Angreifer in die Veranstaltungs-
halle Crocus City Hall in der Vorstadt Krasno-
gorsk nordwestlich von Moskau und töteten 
mehr als 140 Menschen, mehrere hundert wei-
tere Personen wurden verletzt. Vor Ort sollte 
ein Konzert einer russischen Rockband statt-
finden. Am späten Abend desselben Tages be-
kannte sich der IS zu dem Angriff. Nach sicher-
heitsbehördlicher Einschätzung ist zu vermuten, 
dass dessen Regionalableger ISPK für den An-
schlag verantwortlich war.

Am 31. Mai 2024 kam es auf dem Marktplatz in 
Mannheim  zu einem Messerangriff an einem 
Informationsstand der islamkritischen Vereini-
gung „Bürgerbewegung Pax Europa e. V.“ (BPE). 
Der mutmaßliche Täter, der afghanische Staats-
angehörige A., verletzte ein Vorstandsmitglied 
der BPE sowie vier weitere Personen, die ihn an 
der Tat hindern wollten. Ein eingreifender Poli-
zeibeamter erlitt durch Messerstiche lebens-
gefährliche Verletzungen, an denen er in der 
Folge verstarb. Der Angriff konnte erst gestoppt 
werden, als A. durch Schüsse eines anderen 
Polizeibeamten verletzt und anschließend fest-
genommen wurde. Der Generalbundesanwalt 
(GBA) leitete gegen A. ein Ermittlungsverfahren 
unter anderem wegen des Verdachts des Mordes 
und des fünffachen versuchten Mordes ein. Nach 
Auffassung des GBA hege A. „Sympathien für 
die ausländische terroristische Vereinigung ,Is-
lamischer Staat‘ und teilt deren Ideologie“. Der 
Strafprozess vor dem Oberlandesgericht Stutt-
gart begann am 13. Februar 2025. 

Am 7. August 2024 wurden zwei Tatverdächtige 
in Wien wegen des Verdachts der Anschlags-
planung auf ein Konzert der Sängerin Taylor Swift 
festgenommen. Nach Angaben der zuständigen 
Sicherheitsbehörden habe der Hauptverdächtige, 
ein 19-jähriger Österreicher, eingeräumt, einen 
Anschlag auf das am 8. August 2024 in Wien 
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geplante Konzert unter dem Einsatz von Messern 
oder als Selbstmordanschlag mit einem Spreng-
satzes vorbereitet zu haben. Im Internet habe er 
einen Treueschwur auf den IS geleistet. Bei einer 
Durchsuchung seien in der Wohnung des Haupt-
verdächtigen Sprengstoff und Waffen gefunden 
und sichergestellt worden. 

Am Abend des 23. August 2024 griff ein 26-jäh-
riger syrischer Staatsangehöriger mit einem 
Messer Besucher des Stadtfestes „Festival der 
Vielfalt“ in Solingen an. Der Täter stach auf 
mehrere Personen ein, dabei wurden drei Men-
schen getötet und acht weitere zum Teil schwer 
verletzt. Nachdem der Täter zunächst entkom-
men war, wurde er wenige Stunden später im 
Solinger Stadtgebiet festgenommen. Der Ge-
neralbundesanwalt leitete gegen ihn ein Ermitt-
lungsverfahren unter anderem wegen Mordes 
in drei Fällen, versuchten Mordes und Mitglied-
schaft in der ausländischen terroristischen Ver-
einigung IS ein. Der IS reklamierte den Anschlag 
für sich, indem er ab dem 24. August 2024 
mehrere Selbstbezichtigungsschreiben und ein 
Video des mutmaßlichen Täters verbreitete. In 
dem Video leistete ein vermummter Mann einen 
Treueeid auf den „Kalifen“ des IS. 

Am 5. September 2024 gab ein österreichischer 
Staatsangehöriger mit einer Langwaffe Schüs-

se auf das NS-Dokumentationszentrum und das 
israelische Generalkonsulat in München ab. Im 
weiteren Verlauf erwiderten Polizeibeamte die 
Schüsse und erschossen den Angreifer. Eine 
islamistische Motivation für die Tat ist nach 
Einschätzung der Sicherheitsbehörden wahr-
scheinlich, sie könnte in Zusammenhang mit dem 
52. Jahrestag des Münchner Olympia-Attenta-
tes vom 5. September 1972 stehen. Den öster-
reichischen Behörden war der Angreifer bereits 
seit 2003 als Islamist bekannt.

Am 6. September 2024 lief ein albanischer 
Staatsangehöriger mit einer Machete in das 
Gebäude der Polizeiinspektion Linz am Rhein in 
Rheinland-Pfalz, rief im Inneren der Schleuse 
„Allahu Akbar“ sowie „ich bin zum Sterben hier“. 
Die Zugangstüren der Schleuse wurden augen-
blicklich gesperrt, so dass der Täter dort ein-
geschlossen war. Bei einer Durchsuchung der 
Wohnung des Täters wurde eine auf die Wohn-
zimmerwand aufgemalte Flagge des IS fest-
gestellt. Das OLG Koblenz verurteilte den Täter 
am 6. März 2025 zu einer Freiheitsstrafe von 
acht Jahren. 

Am 6. November 2024 wurde ein 17-Jähriger 
Deutscher aus Elmshorn wegen der Verabredung 
zu einem Verbrechen festgenommen. Seit dem 
Frühjahr 2024 geführte Ermittlungen ergaben, 

Beamtinnen und Beamte der Polizei trauern um ihren 29-jährigen Kollegen, der nach einer Messerattacke in 

Mannheim verstarb. Der mutmaßliche Täter hegte laut Generalbundesanwalt „Sympathien für die ausländische 

terroristische Vereinigung ,Islamischer Staat‘ und teilt deren Ideologie“.
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dass er dringend tatverdächtig ist, einen An-
schlag verüben und als Märtyrer sterben zu 
wollen. Eine mögliche Planung sah vor, mit einem 
Lkw in eine Menschenmenge zu fahren. Als Vor-
bild galt der Terroranschlag vom 14. Juli 2016 
in Nizza, als ein islamistischer Attentäter am 
französischen Nationalfeiertag mit einem Lkw 
in eine Menschenmenge fuhr; dabei wurden 86 
Personen getötet und mehr als 400 zum Teil 
schwer verletzt. 

2. Potenziale

Personenpotenziale Islamismus – Hamburg
Das Gesamtpotenzial im Bereich Islamismus blieb 
auf hohem Niveau. In Hamburg stieg das Gesamt-
potenzial 2024 auf 1.900 (Ende 2023: 1.840) 
Personen, davon gelten 1.575 als gewaltorien-
tierte Islamisten (2023: 1.520). Ein größerer 
Zuwachs des Personenpotenzials konnte im Jahr 
2024 in Hamburg, wie in den Vorjahren, insbe-
sondere bei der „Hizb ut-Tahrir“ mit rund 450 
(2023: 410) Personen festgestellt werden. Außer-
dem erhöhte sich die Zahl der Personen, die etwa 
durch das Posten von Symbolen und Propaganda-
inhalten im Internet ihre Unterstützung für die 
HAMAS bekundeten, auf 45 (2023: 30). Der 
Furkan-Bewegung wurden Ende 2024 265 Per-
sonen (2023: 270) zugerechnet.

Personenpotenziale Salafismus – Hamburg
Eine Teilmenge des Islamismuspotenzials ist die 
Zahl der Anhänger des salafistischen Spektrums; 
sie lag Ende 2024 wie im Vorjahr bei 450 Per-
sonen. Von den 450 Salafisten waren 215 der 
jihadistischen Strömung zuzurechnen (2023: 
205). Jihadisten befürworten in einem stärkeren 
Maße Gewalt als Mittel zur Durchsetzung ideo-
logischer Ziele.

Nach Jahren des kontinuierlichen Rückganges 
waren die Zahlen 2024 im Vergleich zu 2023 
konstant, im Bereich der jihadistischen Salafis-
ten erhöhte sich das Personenpotenzial leicht. 
Für diesen Anstieg waren vor allem Internet-
aktivitäten verantwortlich, die von der Unter-
stützerszene des IS ausgingen. 

3. Politisch motivierte 
Kriminalität (PMK)

Der Phänomenbereich „Politisch motivierte Kri-
minalität – religiöse Ideologie“ bildet ab, inwieweit 
eine Religion zur Begründung der Tat instrumen-
talisiert wird. Dies umfasst sowohl Straftaten aus 
islamistischer als auch sonstiger religiöser Mo-
tivation. 2024 hat sich die Zahl der Straftaten im 
Bereich religiöse Ideologie im Vergleich zu 2023 
von 62 auf 192 erhöht. Die Zahl der extremisti-
schen Gewalttaten stieg auf 7 nach 6 im Vorjahr. 
Wesentlicher Grund für die Steigerungen war 
nach Einschätzung des LfV Hamburg auch im Jahr 
2024 die Eskalation des Nahostkonfliktes, ins-
besondere im Gazastreifen, die mit dem Terror-
angriff der HAMAS auf Israel am 7. Oktober 2023 
begann und Reaktionen auch innerhalb der isla-
mistischen Szene in Hamburg hervorrief (siehe 
dazu auch den Verfassungsschutzbericht 2023, 
Kapitel 1, Der Nahostkonflikt). 

4. Salafismus

Der Salafismus ist eine radikale und kompro-
misslose Ausrichtung innerhalb des sunnitisch-
islamistischen Spektrums. Salafisten wollen den 
Islam von allen vermeintlich „unerlaubten“ Neu-
erungen reinigen. 

Als „vorbildlich“ gelten Salafisten dabei die 
ersten drei Generationen der Muslime, die so-
genannten „as-Salaf as-Salih“ („die frommen 
Altvorderen“), wovon sich die Bezeichnung der 
Salafisten ableitet. Der Salafismus bewegt sich 
außerhalb der etablierten Rechtsschulen des 
Islam und akzeptiert deren Meinungen lediglich, 
wenn sie mit den eigenen Anschauungen ver-
einbar sind. Innerhalb des Salafismus existieren 
verschiedene Strömungen, die sich in ideologi-
scher Hinsicht unterscheiden, aber dennoch 
Überschneidungen aufweisen.

Die vom Verfassungsschutz beobachteten 
Hauptrichtungen werden als politischer und ji-
hadistischer Salafismus bezeichnet. Beide Rich-
tungen lehnen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ab und treten für die Etablierung 
eines Staatswesens ein, in dem ausschließlich 
Gesetze gelten sollen, die als von Gott gegeben 
angesehen werden. 
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Personenpotenziale - Hamburg

Politisch motivierte Kriminalität (PMK)

PMK Zahlen 2024

Gesamtpotenziale Hamburg Davon Salafisten und Jihadisten

PMK Religiöse Ideologie
gesamt

davon extremistische
Kriminalität

hiervon extremistische
Gewaltdelikte

192
188

7

2021

2020

2022

2023 62 55 6

1.8401.520

1.9001.575

1.065

1.355

1.565

1.631

1.645

1.7551.450

690

980

1.190

1.256

1.345

1.6601.350

1.6501.330

30 2

27 2

22

14

22 18 1
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= Anzahl Salafisten

= davon Jihadisten

Die PMK Zahlen stammen aus den jeweiligen Jahres-Statistiken der Polizei Hamburg. Stand: April 2025

Personenpotenziale - Hamburg

Politisch motivierte Kriminalität (PMK)

PMK Zahlen 2024

Gesamtpotenziale Hamburg Davon Salafisten und Jihadisten

PMK Religiöse Ideologie
gesamt

davon extremistische
Kriminalität

hiervon extremistische
Gewaltdelikte

192
188

7

2021

2020

2022

2023 62 55 6

1.8401.520

1.9001.575

1.065

1.355

1.565

1.631

1.645

1.7551.450

690

980

1.190

1.256

1.345

1.6601.350

1.6501.330

30 2

27 2

22

14

22 18 1
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Grundsätzlich lehnen auch politische Salafisten 
Gewalt als ein Mittel zur Durchsetzung ihrer 
Ideologie nicht ab, versuchen jedoch, ihre Ziele 
mit Mitteln der Missionierung und fortwähren-
der Überzeugungsarbeit zu verwirklichen. Jiha-
disten befürworten und unterstützen in einem 
stärkeren und radikaleren Maße die Anwendung 
von Gewalt. Zwischen diesen beiden Ausprä-
gungen des Salafismus existieren fließende 
Übergänge und Wechselbeziehungen. Sie stüt-
zen sich beispielsweise auf dieselben ideologi-
schen Autoritäten und Vordenker.

Tendenzen innerhalb der salafistischen 
Szene in Hamburg
In Deutschland existieren kaum feste überre-
gionale Strukturen des Salafismus. In Hamburg 
beobachtete das LfV Hamburg im Bereich des 
politischen Salafismus nach einer Phase der 
Vorsicht und Zurückhaltung ab Ende des Jahres 
2022 eine Zunahme salafistischer Da’wa-Arbeit 
(Missionierung). Seit Juli 2023 nutzten Ange-
hörige des salafistischen Spektrums regelmäßig 
das „Al-Azhari-Institut“ (AAI) in St. Georg und 
veranstalteten dort Vernetzungstreffen, Vor-
träge und Seminare. Hierzu zählten auch Gast-
auftritte prominenter salafistischer Prediger 
aus anderen Bundesländern. 

Das Wiederaufleben außenwirksamer salafisti-
scher Aktivitäten war nach Erkenntnissen des 
LfV Hamburg auf eine Gruppierung unter dem 
Namen „Dawah Hamburg“ zurückzuführen. „Da-

wah Hamburg“ warb in sozialen Netzwerken für 
die Veranstaltungen im AAI. Ein wesentliches 
Thema der Vorträge waren Verhaltensvorgaben 
für den Alltag, mit denen den Anwesenden eine 
salafistische Auslegung des Islams nahegebracht 
wurde, auch über das Berichtsjahr hinaus. So 
lehnte der salafistische Prediger Abul Baraa im 
Januar 2025 im AAI die Teilnahme an der bevor-
stehenden Bundestagswahl ab. Als wählender 
Muslim habe man in Deutschland vorgeblich nur 
die Wahl, seinen „eigenen Schlachter“ zu wählen. 
Alle Parteien seien unwählbar.

In der Spitze besuchte eine niedrige dreistellige 
Personenzahl solche Veranstaltungen, allerdings 
war im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2024 
eine rückläufige Resonanz zu beobachten. Zu-
gleich nahm die Frequenz der Veranstaltungen 
ebenfalls ab. Der Großteil der Teilnehmer war 
männlich, nach Einschätzung des LfV zwischen 
18 und 35 Jahre alt, und vorher nicht in der 
salafistischen Szene verwurzelt. 

Durch die Veranstaltungen von „Dawah Ham-
burg“ hat das AAI nach Einschätzung des LfV 
Hamburg im Jahr 2024 als Anlaufpunkt für die 
salafistische Szene an Bedeutung gewonnen. 
Dabei wurden diese Veranstaltungen auch von 
Personen aufgesucht, die sich vordergründig 
nicht dem Salafismus, sondern anderen islamis-
tischen Strömungen, etwa der Furkan-Bewegung, 
zugehörig fühlten. Beispielhaft war hier eine 
Entwicklung erkennbar, wie sie derzeit für nahe-
zu das gesamte islamistische Spektrum in Ham-

Aktivisten unter  

dem Namen  

„Dawah Hamburg“  

werben u.a. in sozialen 

Netzwerken für  

eine salafistische  

Ausrichtung des Islam.     

Der Verein „Al Azhari Islamisches Institut für Bildung – Weiterbildung und arabische Sprache e.V.“ in St. Georg.
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burg zu beobachten ist: Bisherige feste Orga-
nisationsgrenzen verschwimmen zunehmend, 
stattdessen kam und kommt es anlassbezogen 
zu einer Zusammenarbeit verschiedener Grup-
pierungen. Wiederkehrende Themen für eine 
solche Zusammenarbeit sind die Unterstützung 
für die palästinensische Seite im aktuellen Nah-
ostkonflikt, antisemitische und israelfeindliche 
Stereotype sowie die Agitation gegen so ge-
nannte „westliche“ Wertvorstellungen, etwa in 
Form von Bestrebungen gegen sexuelle Vielfalt. 
So verunglimpfte der Prediger Abul Baraa in 
seinem bereits erwähnten Vortrag im AAI im 
Januar 2025 Hamburg in Bezug auf das Thema 
Homosexualität als die „schlimmste Stadt“, die 
er kenne. Angesichts der zahlreichen Regen-
bogenflaggen frage er sich, ob man solche Flag-
gen nicht einfach abreißen dürfe.

Abseits der Aktivitäten von „Dawah Hamburg“ 
berichtete der Hamburger Verfassungsschutz 
bereits in den Vorjahren umfangreich über die 
islamistischen Bezüge des AAI (siehe Verfas-
sungsschutzberichte 2023 und 2022). In den 
Unterrichten im Institut war unter anderem ein 
deutlicher Antisemitismus erkennbar. An diesen 
Antisemitismus haben nach Bewertung des LfV 
Hamburg weitere Funktionsträger des Instituts 
auch im Zuge des Israel-Gaza-Konfliktes ab dem 
7. Oktober 2023 angeknüpft.

Ein weiterer wichtiger Anlaufpunkt für die sa-
lafistische Szene in Hamburg war nach Einschät-
zung des Verfassungsschutzes nach wie vor die 
„Taqwa-Moschee“ im Stadtteil Harburg. Die 
Moschee wurde auch im Jahr 2024 von jihadis-
tischen Salafisten aufgesucht. Die Aktivitäten 
von „Dawah Hamburg“ wurde von den Verant-
wortlichen der „Taqwa-Moschee“ nicht geteilt.

Jihadistischer Salafismus
Bei den jihadistischen Salafisten in Hamburg 
handelt es sich weit überwiegend um Personen, 
die sich zu der Terrororganisation IS bekennen. 
Dem IS gelang es 2024 unverändert, über seine 
Propagandatätigkeit im Internet neue Anhänger 
zu gewinnen. Diese Anhänger beschränkten sich 
in ihren Aktivitäten ebenfalls schwerpunktmä-
ßig auf das Internet, indem sie Propagandain-
halte des IS weiterverbreiteten oder sich in 
Chatgruppen mit Gleichgesinnten austauschten. 
Zwar bestand und besteht auch weiterhin eine 
IS-affine Kernszene in Hamburg, deren Ange-
hörige über persönliche Kontakte miteinander 

vernetzt sind. Die Zahl der nur im Internet ak-
tiven IS-Anhänger ohne realweltliche Anbindung 
nahm 2024 aber zu. 

Für Hamburg ist zudem seit Jahren festzustellen, 
dass sich unter den IS-Anhängern vermehrt 
Minderjährige befinden. Diese sehr jungen Per-
sonen haben sich häufig in kurzer Zeit radikali-
siert. Sie zeigen sich fasziniert von dem terro-
ristischen Charakter des IS und befürworten 
plakativ Anschläge gegen „die Ungläubigen“. 
Eine Unterscheidung, ob sie dabei ernsthafte 
Planungen verfolgen oder sich lediglich in ju-
gendlichen Fantastereien verlieren, ist für die 
Sicherheitsbehörden im Einzelfall schwierig. Das 
Wissen über die ideologischen Grundlagen des 
IS ist bei diesen Personen zumeist nur lückenhaft 
oder gar nicht vorhanden. 

Spendensammlungen
Zu den Aktionsfeldern im salafistischen Spek-
trum zählten auch im Jahr 2024 wieder viel-
fältige Spendensammlungen. Da salafistische 
Spendensammelprojekte regelhaft mit huma-
nitären Zielen (zum Beispiel Brunnenbau, Unter-
stützung für Frauen und Kinder) verbunden 
werden, ist eine eindeutige Abgrenzung zwi-
schen extremistischen und humanitären Zwe-
cken für die Verfassungsschutzbehörden in 
Einzelfällen nur schwer möglich. Auch Unter-
stützer des IS in Deutschland machen sich dies 
zu Nutze.

Am 25. Juli 2024 ließ die Bundesanwaltschaft 
zwei russische Staatsangehörige in Hamburg und 
Schleswig-Holstein festnehmen. Zugleich wurden 
Objekte in sieben Bundesländern, darunter in 
Hamburg, durchsucht. Die beiden Beschuldigten 
sind der Unterstützung einer terroristischen Ver-
einigung im Ausland (hier: des IS) sowie des Ver-
stoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz drin-
gend verdächtig. Daneben wird ihnen die 
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung 
vorgeworfen. Den Ermittlungen der Bundesan-
waltschaft zufolge schlossen sich die Beschuldig-
ten im Frühsommer 2022 einer noch aus weiteren 
Personen bestehenden kriminellen Vereinigung 
an. Diese Vereinigung verfolgte den Zweck, in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern 
Gelder zu sammeln und dem IS zur Verfügung zu 
stellen. Die Gelder kamen insbesondere inhaftier-
ten Frauen und Kämpfern des IS zugute, die in 
von kurdischen Sicherheitskräften kontrollierten 
Camps in Nordsyrien festgehalten wurden. 
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5. Furkan-Bewegung

Die Furkan-Bewegung wurde 1994 unter dem 
Namen „Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı“ („Furkan 
Stiftung für Bildung und Dienst“) durch den 
Gelehrten Alparslan Kuytul gegründet. Grün-
dungsort und Zentrum der Organisation ist die 
im Süden der Türkei gelegene Großstadt Adana; 
darüber hinaus hat sie zahlreiche Ableger inner-
halb und außerhalb der Türkei. Kuytul ist bis 
heute das geistige Oberhaupt der Organisation 
und gilt auch für die deutschen Anhänger als 
zentrale Führungsfigur. 

Der deutsche Ableger der Stiftung tritt unter 
dem Namen Furkan-Gemeinschaft oder Furkan-
Bewegung auf. Ihr politisches Religionsverständ-
nis und die daraus resultierenden Ziele weisen 
die Furkan-Bewegung als islamistische Grup-
pierung aus. Zentrales Ansinnen der Organisa-
tion ist der Wiederaufbau einer „islamischen 
Zivilisation“, das heißt einer Gesellschaftsord-
nung, die auf Normen basieren soll, die aus 
Koran und Sunna abgeleitet werden. Diese Ge-
sellschaftsordnung ist aus Sicht der Furkan-Be-
wegung nicht kompatibel mit der „westlichen 
Zivilisation“. Als Vorbilder gelten für die Furkan-
Anhänger hierbei auch prominente Vordenker 
des Islamismus. Dazu gehören beispielsweise 
der Gründer der Muslimbruderschaft, Hassan 
al-Banna, und der islamistische Theoretiker 
Sayyid Qutb, der unter anderem auch den be-
waffneten Jihad rechtfertigte. Sympathie wird 
auch ehemaligen Führungspersonen der HAMAS 
entgegengebracht, darunter Ahmad Yasin, dem 
Mitbegründer der HAMAS.

Für die Errichtung einer islamischen Zivilisation 
nach Vorbild des Propheten misst die Furkan-
Bewegung der Missionierungsarbeit („Da’wa“ 
im Sinne „Ruf zum Islam“, „Ruf zu Gott“) und der 
religiösen Bildung eine große Bedeutung zu; sie 
ist daher bestrebt, ihre Anhänger entsprechend 
zu schulen und so eine „Vorreiter-Generation“ 
(türkisch: „Öncü Nesil“) zu schaffen, die wiede-
rum als Vorbild und Multiplikator agieren soll.  
Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland 
spielt dabei auch die Aktivität von Frauen eine 
relevante Rolle, wobei auf eine strikte Trennung 
der Geschlechter geachtet wird. Auch in Ham-
burg existieren mehrere Frauen-Gruppen.

Nach Ansicht der Furkan-Bewegung kann der 
Islam nicht auf eine religiöse Sphäre reduziert 
werden, sondern muss für alle Bereiche des 

Lebens die Handlungsgrundlage darstellen, auch 
in der Politik. Sie vertritt die Auffassung, dass 
sich weltliche und menschengemachte Normen 
und Gesetze dem Recht Allahs unterzuordnen 
haben, was im Widerspruch zu Grundprinzipien 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
steht.  Eine prinzipielle Ablehnung der Demo-
kratie und eines säkularen Systems wird auch 
offen von Anhängern der Furkan-Bewegung in 
Deutschland propagiert. 

Wie in anderen islamistischen Gruppierungen 
auch lässt sich bei der Furkan-Bewegung ein 
dichotomes Weltbild erkennen – zweigeteilt in 
„Gut“ und „Böse“ mit klar markierten Feindbil-
dern. Durch das regelmäßig beschworene Opfer-
narrativ und die Überzeugung, dass eine so 
genannte „islamische Zivilisation“ die einzig 
wahre Gesellschaftsform sei, wird eine klare 
Abgrenzung zur „westlichen“ Welt und ihren 
demokratischen Systemen vorgenommen, die 
nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zu 
Feindbildern stilisiert werden.

So wurde zum Beispiel im Jahr 2023 über die 
Webseite der Organisation ein Dokument ver-
breitet, das einen ins Deutsche übersetzten Ar-
tikel von Alparslan Kuytul beinhaltete, in dem er 
erläuterte, warum Muslime die Demokratie ab-
lehnen müssten. Dazu heißt es an einer Stelle:

„In einer Demokratie geschieht 
nicht das, was Allah (c.c.) will, 
sondern was der Mensch will. 
Aber auf der Erde Allahs muss 
das geschehen, was Er will. Und 
dies ist Sein Recht. Er ist der  
Besitzer von allem, der Erschaf-
fer des Menschen, Er ist der  
Versorger, Der die Schöpfung 
erhält und sie am besten kennt. 
Gibt es jemanden, der mehr 
Recht dazu hätte und besser 
wüsste als Er? Gibt es jemanden, 
Der das Wohl seiner Diener mehr 
wollen würde als Er? Ein Muslim 
kann die Demokratie nicht unter-
stützen, weil er will, dass das  
geschehen soll, was Allah will, 
und nicht, was der Mensch will.“  

Das Logo der 

Furkan-Gemeinschaft

Vektorisierung,  
Grafik: LfV HH
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In Deutschland verfügt die Furkan-Bewegung 
in mehreren Bundesländern über Strukturen, 
wobei die Städte Hamburg und Dortmund auf-
grund der personellen Stärke der Szene und 
besonders aktiver Protagonisten eine hervor-
gehobene Stellung einnehmen. Zudem gibt es 
Standorte in München, Berlin und Frankfurt am 
Main. Die einzelnen Gruppierungen arbeiten 
überregional zusammen. Zudem orientiert sich 
die deutsche Furkan-Bewegung stark an der 
Mutterorganisation in der Türkei und ihrer Füh-
rungsfigur Kuytul.

Die Gruppierung verfügte Ende 2024 in Hamburg 
über 265 Anhänger (2023: 270). Zu ihren Struk-
turen in Hamburg gehört nach Bewertung des 
Verfassungsschutzes ein eingetragener Verein, 
der seit 2018 unter dem Namen „Jugend, Bildung 
und Soziales e.V.“ firmiert. Seit Juli 2019 nutzt 
die Furkan-Bewegung in Hamburg ein zentrales 
Objekt, in welchem mehrmals wöchentlich Unter-
richtsveranstaltungen angeboten werden. Da-
rüber hinaus finden Treffen auch in privaten 
Räumlichkeiten der Anhänger statt. Die Furkan-
Bewegung Hamburg stellt seit Jahren ein breites 
Angebot an Unterrichten und Veranstaltungen 
für ihre Anhängerschaft sowie weitere Interes-
sierte zur Verfügung. Hierzu zählen zum Beispiel 
wöchentliche Schulungen in unterschiedlichen 
Bezirken und Unterrichte speziell für Kinder, 
Jugendliche, Studenten und Abiturienten. Auch 
Koranunterrichte und Freizeitaktivitäten ge-
hören zum Angebotsspektrum. Um eine mög-
lichst große Zielgruppe anzusprechen, werden 
die Unterrichte und Vorträge überwiegend in 
deutscher Sprache abgehalten.

Kleinere und größere Protestveranstaltungen 
in der Öffentlichkeit wurden in den vergangenen 
Jahren ebenfalls von der Furkan-Bewegung ge-
nutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Dabei 
ist das konfliktreiche Verhältnis der Organisa-
tion zum türkischen Staat häufig das zentrale 
Thema. Insbesondere die erneute Inhaftierung 
(von Mai 2022 bis Juni 2023) Alparslan Kuytuls 
in der Türkei sorgte für Protest unter dessen 
Anhängerschaft. Das Vorgehen des türkischen 
Staates gegen die Furkan-Bewegung ist nach 
deren Auffassung Ausdruck eines ungerechten 
Systems und Teil einer Diskreditierungskampa-
gne. Im Jahr 2024 hat darüber hinaus in Hamburg 
eine größere Veranstaltung in einem angemie-
teten Veranstaltungssaal mit mehreren hundert 
Teilnehmern stattgefunden. 

Zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzte die Fur-
kan-Bewegung auch im Jahr 2024 verschiedene 
Profile und Kanäle in sozialen Netzwerken. Das 
Internet spielte außerdem weiterhin eine wich-
tige Rolle bei der Vernetzung bestehender und 
der Gewinnung neuer Anhänger. Seit Ende 2020 
veröffentlicht die Organisation zum Beispiel 
einen eigenen Podcast über ihren YouTube-Ka-
nal. In diesem erörtern Wortführer der Furkan-
Bewegung verschiedene, für Muslime relevante 
Themen. Zudem wird der Podcast dafür genutzt, 
die Gemeinschaft in einem positiven Licht zu 
präsentieren und sich als vermeintliches Opfer 
von Staat und Sicherheitsbehörden darzustellen. 

Die Furkan-Bewegung nimmt sich seit Jahren 
gesellschaftlich relevanter, breit diskutierter 
Themen an, die nach Bewertung des LfV Ham-
burg im Sinne der eigenen islamistischen Welt-
sicht interpretiert und zugleich genutzt werden, 
um gezielt Verbindungen zu muslimischen, nicht-
extremistischen Personen oder Gruppierungen 
zu knüpfen. Seit Ende 2023 diente ihr hierfür 
insbesondere der Nahostkonflikt, der seit dem 
Terrorangriff der HAMAS auf Israel am 7. Ok-
tober 2023 und der militärischen Reaktion hie-
rauf erneut in den Fokus der Weltöffentlichkeit 
rückte.

Alparslan Kuytul solidarisierte sich in diesem 
Kontext mit den Palästinensern und zudem ex-
plizit mit der HAMAS. Auf Veranstaltungen der 
Organisation in der Türkei waren nach dem 
Angriff der HAMAS auf Israel nach Wertung des 
Verfassungsschutzes neben anti-israelischen 
auch antisemitische Aussagen festzustellen, 
zudem wurde das Existenzrecht Israels negiert. 

Im Kontext des Nahostkonfliktes fanden am 3. 
Februar 2024 und 17. August 2024 in der Ham-
burger Innenstadt zwei Kundgebungen jeweils 
mit dem Tenor „Das Leid in Palästina“ statt. Nach 
Einschätzung des Verfassungsschutzes war die 
Furkan-Bewegung Hamburg für die Organisa-
tion dieser Kundgebungen verantwortlich. 

Grundsätzlich bemühen sich die Anhänger der 
Furkan-Bewegung um ein moderates Auftreten 
und stellen konsensfähige Themen wie die Ver-
urteilung von Diskriminierung und Unterdrü-
ckung von Muslimen in den Vordergrund, so dass 
bei solchen Veranstaltungen die verfassungs-
feindliche Ideologie der Organisation nicht im-
mer klar zu erkennen ist.
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6. 	 Hizb ut-Tahrir

Die Hizb ut-Tahrir (HuT, „Partei der Befreiung“) 
wurde 1953 vom palästinensischen Politiker und 
Juristen Taqiaddin an-Nabhani in Jerusalem ge-
gründet. Die HuT ist eine islamistische Organi-
sation, die weltweit zahlreiche Ableger hat und 
auch über Strukturen in Deutschland verfügt. 
Die Grundlage ihrer Ideologie bilden bis heute 
die Schriften des Gründers an-Nabhani, ins-
besondere sein Werk „Die Lebensordnung des 
Islam“. In diesem beschreibt er den Islam als eine 
Ideologie, die er dem Kapitalismus und dem 
Kommunismus entgegenstellt, welche beide der 
menschlichen Natur widersprächen. Der Islam 
umfasse sämtliche Angelegenheiten des Lebens 
und müsse auch die Grundlage des politischen 
Systems darstellen. Die HuT erhebt einen Ab-
solutheitsanspruch, der über die religiöse Sphä-
re hinausgeht, und lehnt alle anderen Ideologien 
und aus ihnen abgeleitete Herrschaftsformen, 
wie zum Beispiel demokratische Systeme, kom-
promisslos ab.

Der behauptete Niedergang der islamischen Welt 
wird auf eine Abkehr von der islamischen Lebens-
weise und die Übernahme westlicher Konzepte 
zurückgeführt, die in der Abschaffung des Kalifats 
im Jahr 1924 in der Türkei gipfelte. Den westlichen 
Kolonialmächten wird dabei eine wesentliche 
Rolle beigemessen. Auch heute noch gilt der 
Westen für die Organisation als Feindbild und 
manipulativer Importeur von Gedankengut in die 
islamische Welt, das dieser wesensfremd sei. Als 
Beispiel hierfür wird häufig das Konzept des 
Nationalismus aufgeführt, welches nach Vor-
stellung der HuT durch die Einführung eines 
grenzübergreifenden islamischen Staates, in dem 
die weltweite „Ummah“ (Gemeinschaft der Mus-
lime) vereint wird, überwunden werden müsse. 
Dieser sei auch der einzige Garant für den Schutz 
der Muslime vor Unterdrückung und die Durch-
setzung einer gerechten Ordnung auf der Welt.

Die Gründung eines islamischen Staates, in Form 
eines Kalifats und basierend auf Koran, Sunna 
und Scharia, ist das zentrale Ziel der Organisa-
tion und nimmt in der Rhetorik eine wesentliche 
Rolle ein. Innerhalb der muslimischen Commu-
nity stößt die HuT häufig auf Ablehnung; dabei 
wird ihr unter anderem vorgeworfen, sich auf 
das Kalifat und politische Themen zu fixieren 
und religiöse Belange zu vernachlässigen. An-
hänger der HuT sind in Hamburg in vielen Mo-
scheen unerwünscht.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Agitation 
gegen Israel und der Kampf gegen „Zionismus“, 
den die HuT als Teil des Kolonialismus westlicher 
Staaten deklariert. Insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Nahostkonflikt und ihrer Haltung 
gegenüber Israel wird das ambivalente Verhält-
nis der HuT zur Gewalt deutlich, welche als 
Mittel zur Umsetzung ihrer ideologischen Ziele 
nicht ausgeschlossen wird. Die Organisation 
wird daher durch den Verfassungsschutz als 
gewaltorientiert eingestuft.

Die HuT ist inzwischen in nahezu allen arabischen 
Staaten verboten, da sie die dortigen Herr-
schaftssysteme ablehnt und die jeweiligen 
Staatsoberhäupter als ungläubig betrachtet. 
Trotz der Verbote in den arabischen Ländern ist 
sie dort und in vielen anderen Staaten nach wie 
vor aktiv.

In Hamburg wurden der HuT Ende 2024 450 
Anhänger zugerechnet (Ende 2023: 410). Grün-
de für den Anstieg des Personenpotenzials in 
den vergangenen Jahren sind nach Einschätzung 
des LfV Hamburg die Gewinnung neuer Anhän-
ger sowie die Aufklärung der Szene durch den 
Verfassungsschutz.

Betätigungsverbot der HuT
Die HuT ist in Deutschland seit dem 15. Januar 
2003 mit einem Betätigungsverbot belegt. Ge-
mäß der Verbotsverfügung des Bundesministe-
riums des Innern richtet sich die Organisation 
gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
und befürwortet Gewaltanwendung als Mittel 
zur Durchsetzung politischer Ziele. Sie verbrei-
tet unter anderem antisemitische Hetzpropa-
ganda und fordert zur Tötung von Juden auf. 
Das Verbot umfasst die Produktion und Ver-
breitung von Publikationen wie der deutschspra-
chigen Zeitschrift „Explizit“. Das Betätigungs-
verbot wurde durch das Bundesverwaltungsgericht 
am 25. Januar 2006 bestätigt, nachdem die 
Gruppierung gegen das Bundesinnenministerium 
geklagt hatte. Auch vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EuGMR) schei-
terte die HuT am 19. Januar 2012 mit ihrer 
Klage gegen das Betätigungsverbot in Deutsch-
land. Die Klage wurde vom EuGMR für unzuläs-
sig erklärt, da es die Richter weiterhin als er-
wiesen ansahen, dass die HuT dem Staat Israel 
das Existenzrecht abgesprochen und zur Zer-
störung Israels aufgerufen hat. Zudem befür-
wortete die Vereinigung den Sturz der Regie-

Vektorisierung,  
Grafik: LfV HH
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rungen in muslimisch geprägten Staaten, um 
diese durch ein übergeordnetes Kalifat zu er-
setzen.

Maßnahmen der HuT zur Mitgliedergewinnung
Für die Rekrutierung neuer Anhänger setzt die 
HuT auf unterschiedliche Strategien. Als ge-
eignete Plattformen haben sich hierbei zum 
Beispiel Veranstaltungen in Moscheen, gezielte 
Ansprachen im akademischen Umfeld, politische 
Diskussionen mit Islambezug oder Flyervertei-
lungen erwiesen. Auch eigene größere und klei-
nere Veranstaltungen werden abgehalten, wobei 
der organisatorische Hintergrund zunächst nicht 
offengelegt wird. Durch den Aufbau freund-
schaftlicher Beziehungen wird ein Vertrauens-
verhältnis geschaffen, indem besonders häufig 
religiöse und weltanschauliche Themen ange-
sprochen und diskutiert werden. Auch Freizeit-
aktivitäten wie gemeinsame Grillfeste oder 
Sport-Veranstaltungen werden als Türöffner 
genutzt. Da die Anhänger ihre Zugehörigkeit 
zur HuT in der Regel erst zu einem späteren 
Zeitpunkt offenbaren, ist sie für potenzielle 
Zielpersonen und -gruppen anfangs nur schwer 
zu erkennen. Hierbei verfolgt auch die HuT, wie 
zahlreiche weitere Gruppierungen aus allen 
extremistischen Phänomenbereichen, die Stra-
tegie der Entgrenzung, um über populäre, ge-
sellschaftlich relevante und emotionale Themen 
in Kontakt mit Nicht-Extremisten, insbesonde-
re Muslimen, zu kommen.

Die HuT-Anhänger selbst verstehen und bezeich-
nen sich als „Da‘wa-Träger“, welche die islamische 
Botschaft verkünden und zudem als Akteure in 
einem ideologischen Kampf agieren, um dem Ziel 
der Gründung eines Kalifats näherzukommen. 
HuT-Anhänger treffen sich in Privaträumen, in 
Restaurants oder anderen Lokalitäten. Für die 
interne Weiterbildung gibt es über Hamburg ver-
teilt zahlreiche Schulungszirkel (sogenannte „Ha-
laqat“), in deren Rahmen sowohl in Deutsch, 
Türkisch als auch in Dari Unterrichte stattfinden, 
die sehr diszipliniert durchgeführt werden. 

Seit der Parteigründung im Jahre 1953 nutzt 
die HuT Veröffentlichungen und Stellungnahmen 
zu unterschiedlichen Geschehnissen und Themen 
von internationaler Relevanz, um ihre eigene 
Ideologie innerhalb der Gesellschaft zu verbrei-
ten. HuT-Anhänger, speziell aus informellen 
Netzwerken und Gruppierungen, die der Orga-
nisation ideologisch nahestehen, organisieren 

seit Jahren vermehrt auch öffentlichkeitswirk-
same Aktionen und Kundgebungen, um eine 
breitere Zielgruppe zu erreichen.

Muslim Interaktiv
Die ideologischen Positionen der HuT werden 
trotz des Betätigungsverbotes der Organisa-
tion weiterhin verbreitet, so unter anderem durch 
die HuT-nahe Gruppierung „Muslim Interaktiv“ 
(MI), die 2020 gegründet wurde und vor allem 
in Hamburg aktiv ist. Eine relevante Wirkung 
hat MI durch ihre Online-Aktivitäten auf ver-
schiedenen Social-Media-Kanälen, darunter 
Facebook, Instagram und TikTok, ist aber auch 
in der realen Welt aktiv, zum Beispiel durch die 
Organisation von Demonstrationen.

Die Zuordnung von MI zum ideologischen Umfeld 
der HuT ergibt sich unter anderem aus den in-
haltlichen Schnittmengen sowie den Bezügen 
der für die Social-Media-Präsenz verantwort-
lichen Personen, die in Video-Beiträgen auch 
für MI auftreten. Die Gruppierung konzentriert 
sich seit Jahren auf die Verbreitung gesell-
schaftskritischer Stellungnahmen und Kommen-
tare. Die Verantwortlichen gehen in ihren Posts 
und professionell produzierten Videos auf ak-
tuelle, gesellschaftlich relevante Themen ein 
und instrumentalisieren diese zur Darstellung 
einer vermeintlich fortwährenden Ablehnungs-
haltung der Politik und Gesellschaft in Deutsch-
land gegenüber der gesamten muslimischen 
Community. Damit greifen sie auf ein verbrei-
tetes Narrativ islamistischer Gruppierungen 
zurück, das „dem Westen“ eine zielgerichtete 
Unterdrückung der Muslime vorwirft, und ent-
werfen ein Bedrohungsszenario, in welchem sie 
sich dann wiederum als Beschützer präsentieren. 
Dabei suggeriert MI, als Sprachrohr aller Mus-
lime zu fungieren, die als Einheit angesehen 
werden. Mit der selektiven Interpretation und 
Darstellung gesellschaftspolitischer Ereignisse 
zielt MI nach Einschätzung des Verfassungs-
schutzes auf eine desintegrative Wirkung unter 
der muslimischen Bevölkerung und eine Spaltung 
der Gesellschaft ab. Zudem versucht die Grup-
pierung, das Vertrauen in die Institutionen des 
deutschen Staates, der als „Wertediktatur“ 
bezeichnet wird, zu erschüttern. 

Typisch für die Gruppierung ist das konfronta-
tive Auftreten der Akteure und eine an die Ju-
gendkultur angepasste Ästhetik der veröffent-
lichten Social-Media-Beiträge. Insbesondere im 

Das Logo der  
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	 Infobox

Asymmetrischer Krieg 
Ein asymmetrischer Krieg ist ein militäri-
scher Konflikt zwischen Gegnern, die 
organisatorisch, technisch und strate-
gisch unterschiedlich agieren. In der 
Regel wäre eine Partei der anderen in 
offen geführten Gefechten zahlenmäßig 
sowie in der Ausrüstung hochüberlegen. 
Terroristen nutzen die asymmetrische 
Kriegsführung, beispielsweise durch 
Attentate, als offensive, auf die öffentli-
che Wahrnehmung ausgerichtete 
Strategie. Medienwirksame Anschläge, 
möglichst im Zentrum des Feindes, 
sollen die Bevölkerung verunsichern und 
das Vertrauen in die jeweilige Regierung 
erschüttern. Die asymmetrische Kriegs-
führung betrifft hier neben den Taktiken 
auch die Schauplätze des Konflikts.

Theokratie 
Theokratie – wenn sich der Staat auf 
Gesetze beruft, die gottgegeben seien: 
Das Wort „Theokratie“ rührt aus dem 
Altgriechischen her („Gottesherrschaft“). 
In einem theokratischen Staat legitimie-
ren die Machthaber ihre Autorität und 
Herrschaft, indem sie sich auf einen 
göttlichen Willen berufen. Die Herrscher 
sind sowohl politische als auch religiöse 
Führer, und auch vom Volk gewählte 
Politiker werden von religiösen Führern 
streng kontrolliert. Theokratien sind 
meist repressiv und totalitär, unterdrü-
cken Pluralismus und Meinungsfreiheit 
und beanspruchen oberste Autorität in 
Fragen der Ethik, Moral, Weltanschauung 
und sogar des Lebensstils. Theokratie 
und freiheitliche demokratische Grund-
ordnung schließen sich aus.

Taifija 
Libanon hat eine parlamentarische 
Demokratie, in der ein konfessioneller 
Proporz gilt. Die politische Macht wird 
nach religiöser Zugehörigkeit aufgeteilt. 
Laut Abkommen von Ta’if muss der 
libanesische Staatspräsident Christ 
(Vertreter der mit Rom verbundenen 
maronitisch-katholischen Kirche), der 
Premierminister sunnitischer Moslem 
und der Parlamentspräsident schiiti-
scher Moslem sein. Die Parlamentssitze 
werden je zur Hälfte an Christen und 
Muslime verteilt.

Ramadan 
Der Ramadan ist der Fastenmonat der 
Muslime und der neunte Monat des 
islamischen Kalenders. Im Ramadan 
wurde nach islamischer Auffassung der 
Koran herabgesandt. Ashura wird der 
zehnte Tag des Monats Muharram 
genannt, des ersten Monats im islami-
schen Kalender. Dieser Tag ist für 
Muslime auf der ganzen Welt bedeutsam 
und wird unterschiedlich gefeiert.

beyt-e rahbar  
Das Büro des Revolutionsführers Khame-
nei (beyt-e rahbar) gilt als eigentliches 
Machtzentrum im Iran. Die Mitarbeiter 
sind in alle institutionellen Entschei-
dungsprozesse militärischer, wirtschaft-
licher, (außen)politischer, religiöser oder 
kultureller Art eingebunden. Über das 
Büro kann der Revolutionsführer auch 
Leitlinien für die Regierung formulieren 
und bei Meinungsverschiedenheit auch im 
Hintergrund Druck auf die politische 
Führung ausüben.
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Zusammenhang mit der Entwicklung des Nah-
ostkonflikts, der immer wieder von islamistischen 
Organisationen instrumentalisiert wird, spielt 
auch in der Rhetorik von MI die Forderung nach 
einem Kalifat eine zunehmende Rolle. In den 
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit geriet 
MI mehrfach durch Aktionen und Kundgebungen. 
So fanden im Jahr 2024 drei Demonstrationen 
in Hamburg statt, die nach Bewertung des Ver-
fassungsschutzes durch MI organisiert wurden 
und hohe Teilnehmerzahlen erreichten. 

Unter dem Tenor „Gegen islamfeindliche Bericht-
erstattung“ versammelten sich am 27. April 2024 
circa 1.250 Teilnehmer auf dem Steindamm in 
St. Georg. Anlass für die Kundgebung war unter 
anderem die Berichterstattung über MI und den 
Funktionär der Gruppierung Joe Adade Boateng 
in deutschen Medien. Neben der postulierten 
medialen und politischen Hetzkampagne gegen 
muslimische Akteure wurde auch der Nahost-
konflikt thematisiert. Auf den Plakaten der Teil-
nehmer waren unter anderem die Slogans „Ka-
lifat ist die Lösung“ und „Staatsräson tötet“ zu 
lesen. Die Veranstaltung sorgte bundesweit für 
Schlagzeilen und politische Diskussionen. 

Als Reaktion auf die anschließende mediale Be-
richterstattung wurde am 11. Mai 2024 eine 
weitere Versammlung mit dem Titel „Demonst-
ration gegen Zensur und Meinungsdiktat“ von MI 
durchgeführt. An der Kundgebung, für die stren-
ge Auflagen galten, beteiligten sich rund 2.300 
Personen. In dem Redebeitrag wurden Staat und 
Medien erneut kritisiert und der Wunsch nach 
einem Kalifat geäußert, das die Muslime in der 
islamischen Welt vereint und die vorgeblich herr-
schende „koloniale Ordnung“ überwindet. 

Eine weitere Veranstaltung von MI fand am 12. 
Oktober 2024 mit etwa 1.600 Teilnehmern statt 
und war unter dem Motto „Stoppt den Genozid 
gegen unsere Uigurischen Geschwister in Ost-
turkistan“ angemeldet worden. Im Laufe der 
Kundgebung wurde ein thematischer Wechsel 
mit Begleitung einer Plakat-Choreographie voll-
zogen und nicht nur zu dem eigentlich angemel-
deten Motto, sondern auch erneut zum Nahost-
konflikt Position bezogen. 

Diese Veranstaltungen zeigen, über welches 
Mobilisierungspotenzial MI verfügt und welche 
Außenwirkung die Gruppierung, insbesondere 
bei der jüngeren Generation der muslimischen 
Community, erreichen kann. 

Für Außenstehende ist auf den ersten Blick nicht 
immer sofort erkennbar, dass es sich bei den 
Akteuren um Extremisten handelt, die dem 
ideologischen Umfeld der HuT zuzurechnen sind 
– zumal Themen gewählt werden, die möglichst 
viele Menschen muslimischen Glaubens anspre-
chen und emotionalisieren sollen. Oft wird bei-
spielsweise gezielt an Diskriminierungserfah-
rungen angeknüpft. Auch religiöse Anlässe, wie 
der Fastenmonat Ramadan, werden von der HuT 
sowie ihr nahestehende Gruppierungen für ihre 
extremistische Agenda genutzt. In diesem Zu-
sammenhang informierte das LfV Hamburg im 
Frühjahr 2024 in einer Online-Veröffentlichung 
über Iftar-Veranstaltungen (Fastenbrechen), die 
nach Bewertung des LfV Hamburg unter ande-
rem Verbindungen zur HuT und MI aufwiesen. 
Dabei handelte es sich um den Versuch, den 
Ramadan zu instrumentalisieren und zu politi-
sieren - auch vor dem Hintergrund des aktuellen 
Nahostkonfliktes.

Am 27. April 2024 

versammelten sich 

circa 1.250 Teilnehmer 

auf dem Steindamm 

zu einer Kundgebung. 

Auf Plakaten war unter 

anderem „Kalifat ist die 

Lösung“ zu lesen. 
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7. Schiitischer Islamismus

7.1 „Hizb Allah“

Die schiitische „Hizb Allah“ wurde im Sommer 
1982 nach dem Einmarsch israelischer Truppen 
in den Libanon auf iranische Initiative gegründet. 
Sie entwickelte sich aufgrund massiver iranischer 
Unterstützung rasch zu einer militanten Samm-
lungsbewegung libanesischer Schiiten mit 
Schwerpunkten im Bekaa-Tal, Süd-Libanon und 
den Vororten von Beirut. Hier agiert sie, neben 
staatlichen Behörden und Strukturen, als para-
staatliche Ordnungsmacht. Eine Entwaffnung 
dieser Miliz ist nach wie vor eine nicht umge-
setzte Forderung der UN-Resolution 1559 vom 
September 2004. Von den USA, Großbritannien, 
Kanada, Israel und den Staaten der Arabischen 
Liga wird die gesamte Hizb Allah als Terrororga-
nisation eingestuft; Europa und Australien stu-
fen den militärischen Arm der Hizb Allah als 
Terrororganisation ein. Am 30. April 2020 hat 
das Bundesministerium des Innern und für Hei-
mat die Betätigung der schiitischen Terrororga-
nisation Hizb Allah in Deutschland verboten. 
Wichtigstes Ziel der Hizb Allah ist der Kampf 
– auch mit terroristischen Mitteln – gegen Is-
rael als vorgeblich „unrechtmäßigen Besatzer 
palästinensischen Bodens“, den die Hizb Allah 
als „legitimen Widerstand“ bezeichnet. Das 
lange propagierte Fernziel, die Umwandlung der 
staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen 
des Libanon in eine Gesellschaftsordnung nach 

iranischem Vorbild, hat sich im Lauf der Zeit 
gewandelt. Nunmehr steht die allgemeinere 
Forderung nach mehr politischem Einfluss und 
einer Revision des konfessionellen Proporzsys-
tems (die sogenannte „Taifija“, siehe Infobox 
Seite 42) im politischen und administrativen 
Bereich zugunsten der Muslime, insbesondere 
der Schiiten, im Vordergrund. Die enge ideolo-
gische Beziehung zum Iran, verbunden mit einer 
finanziellen Abhängigkeit, besteht jedoch un-
verändert fort. Diese ergibt sich insbesondere 
aus einer Fernsehansprache des ehemaligen 
Generalsekretärs Hassan Nasrallah am 24. Juni 
2016 im Hizb Allah-eigenen Fernsehsender Al 
Manar, in der er gestand, dass alles, was die Hizb 
Allah brauche, wie Geld, Waffen und Nahrungs-
mittel, direkt aus dem Iran komme. Hassan 
Nasrallah wurde am 27. September 2024 durch 
einen israelischen Luftangriff auf das Haupt-
quartier der Hizb Allah in Beirut getötet. Als 
sein Nachfolger wurde der bisherige stellver-
tretende Generalsekretär Naim Kassim gewählt.

Unter dem Dach der Hizb Allah agieren eine seit 
1992 im libanesischen Parlament vertretene Par-
tei, verschiedene Wohlfahrtsorganisationen sowie 
der militärische Flügel „Islamischer Widerstand“ 
(al-Muqawama al-Islamiya). Die Hizb Allah ist im 
Libanon seitdem zu einem festen Bestandteil des 
politischen Systems geworden. Bei der Parla-
mentswahl im Mai 2022 verlor die Hizb Allah 
allerdings gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern 
die Mehrheit im libanesischen Parlament. Dem 
Block wurden noch 58 von 126 Abgeordneten-
mandaten zugeordnet, wobei es der Hizb Allah 
gemeinsam mit der Amal-Bewegung (siehe Info-
box Seite 45) gelang, alle 27 schiitischen Sitze 
im Parlament für sich zu gewinnen. 

Nach dem Überfall der HAMAS auf Israel am 7. 
Oktober 2023 beteiligte sich die Hizb Allah als 
Teil der sogenannten „Achse des Widerstandes“ 
an Angriffen an der israelischen Nordgrenze. 
Als Reaktion auf diese Angriffe konnten unter-
schiedliche militärische und nachrichtendienst-
liche Aktionen festgestellt werden. Unter ande-
rem wurde am 2. Januar 2024 der hochrangige 
HAMAS-Funktionär Saleh al-Arouri durch einen 
Drohnenangriff in Dahieh, einem Beiruter Vorort, 
getötet. Weiterhin explodierten am 17. Septem-
ber 2024 zahlreiche von Mitgliedern der Hizb 
Allah genutzte Pager, wobei Tausende Kämpfer 
der Hizb Allah verletzt oder getötet wurden. Am 
1. Oktober 2024 marschierte das israelische 
Militär mit Bodentruppen in den Süden des Li-

Die Flagge der Hizb Allah. Die obere Zeile über dem Gewehr  

bedeutet „Die Partei Gottes sind die Obsiegenden“, die untere 

Zeile „Der islamische Widerstand im Libanon“.
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In Deutschland sind nach Einschätzung des Ver-
fassungsschutzes derzeit rund 30 Kultur- und 
Moscheevereine bekannt, in denen sich regel-
mäßig eine Klientel trifft, die der Hizb Allah und 
ihrer Ideologie nahesteht. Die Vereinsaktivitäten 
beschränken sich seit dem deutschlandweiten 
Verbot der „Hizb Allah“ im Jahr 2020 auf inter-
ne Treffen, Diskussionsveranstaltungen und 
religiöse Feiern wie Ramadan oder Ashura (sie-
he Infobox unten), um direkte Bezüge zur liba-
nesischen Organisation zu vermeiden. Diese 
Vereine bemühen sich, die Bindungen der hier 
lebenden Libanesen an ihre Heimat und an die 
Hizb Allah zu festigen. Darüber hinaus gehört 
das Sammeln von Spendengeldern zu ihren wich-
tigsten Aufgaben. 

Nach Einschätzung des LfV Hamburg gab es in 
Hamburg Ende 2024, wie 2023, rund 60 Personen, 
die der Hizb Allah zugerechnet werden können.

banon ein. Daraufhin kam es zu einer gewalt-
samen bewaffneten Auseinandersetzung zwi-
schen der Hizb Allah und dem israelischen 
Militär in den Gebieten des Süd-Libanon. Nach 
entsprechenden Verhandlungen trat am 27. 
November 2024 eine Waffenruhe in Kraft.  

Sowohl nach der Tötung Hassan Nasrallahs als 
auch nach dem Einmarsch israelischer Truppen 
in den Süd-Libanon konnten vereinzelt Reaktio-
nen in sozialen Netzwerken festgestellt werden, 
wie beispielsweise offensichtliche Sympathie-
bekundungen sowohl für die Organisation als 
auch für den getöteten Hassan Nasrallah. Dies 
ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren eher 
untypisch, da sich die Hizb Allah-nahe Szene, 
basierend auf einer früheren Anweisung Nas-
rallahs, bisher öffentlich mit Meinungskund-
gebungen zurückhielt, um keine Angriffsfläche 
für etwaige staatliche Maßnahmen zu bieten.

	 Infobox

Ashura 
Ashura wird der zehnte Tag des Monats 
Muharram genannt, des ersten Monats 
im islamischen Kalender. An diesem Tag 
gedenken Schiiten des Todes des Enkels 
des Propheten Muhammad, Husain, der 
im Jahr 680 n. Chr. in einer Schlacht 
getötet wurde. Husain ist für Schiiten 
der dritte Imam und gilt als Märtyrer.

Amal-Bewegung
Die „Afwaj Al Muqawama Al Libnaniya“ 
(dt.: „Gruppen des libanesischen 
Widerstandes“), kurz Amal, ist eine 
1975 im Libanon gegründete schiitisch-

extremistische Miliz, die sich nach dem 
Ende des Bürgerkrieges im Jahr 1990 
zur größten schiitischen Partei im 
Libanon entwickelt hat. Seitdem steht 
die Partei gemeinsam mit der „Hizb 
Allah“ auf der prosyrischen Seite und 
stellt ideologisch ebenfalls das Exis-
tenzrecht des Staates Israel in Frage. 
Darüber hinaus ist seit 1992 der 
Vorsitzende der Amal-Bewegung, Nabih 
Berri, libanesischer Parlamentspräsi-
dent und mit einer entsprechenden poli-
tischen Macht sowie Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf die Politik im Liba-
non ausgestattet.
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7.2 Iranische Islamisten

Die „Islamische Republik Iran“ ist einerseits ein 
politisches System mit gewählten Gremien und 
einem Parlament, andererseits eine theokrati-
sche Autokratie. Der oberste Religionsgelehrte 
Ali Khamenei gilt als Stellvertreter des zwölften 
Imams, Muhammad ibn Hasan al-Mahdi, des 
sogenannten „verborgenen Imams“. Dieser sei 
im 9. Jahrhundert aus Schutz vor Feinden „ent-
rückt“, lebe im Verborgenen und werde wieder-
kehren, um die Führung zu übernehmen und die 
Welt zu erlösen. Die Rolle des obersten Koran-
gelehrten als Platzhalter des verborgenen Imams 
mit nahezu unbegrenzter weltlicher Machtfülle 
formulierte der Gründer der Islamischen Repu-
blik Iran, der 1989 verstorbene Großayatollah 
Khomeini, mit dem Prinzip der „velayat-e faqih“, 
der absoluten Herrschaft des anerkannten 
Rechtsgelehrten und des Klerus. Religionsführer 
Khamenei bestimmt – trotz massiver Verwer-
fungen innerhalb des Establishments und teil-
weise mangelnder Anerkennung in klerikalen 
Kreisen – nach wie vor die Richtlinien in grund-
legenden politischen Fragen. Hierzu steht ihm 
mit dem sogenannten „beyt-e rahbar“ (siehe 
Infobox Seite 42) ein eigenes Steuerungs-, 
Macht- und Finanzinstrument zur Verfügung, 
das eine zwar informelle, aber zentrale politische 
Funktion innerhalb des Iran einnimmt und mit 
tausenden Mitarbeitenden der faktischen Durch-
setzung des Prinzips der Herrschaft des Obers-
ten Rechtsgelehrten dient.

Auf der innen- als auch auf der außenpolitischen 
Bühne wird ein antiwestlicher und rigoros isla-
mistischer Kurs mit dem in der iranischen Ver-
fassung deklarierten Leitmotiv der Islamisierung 
der westlichen Nationen („Export der islamischen 
Revolution“) gepflegt. Proiranische Einrichtun-
gen in Deutschland sind nach Einschätzung des 
Verfassungsschutzes grundsätzlich als Instru-
mente der iranischen Staatsführung zu bewer-
ten, die deren theokratische Staatsdoktrin ver-
treten. Sie repräsentieren eine Werteordnung, 
die mit der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung nicht vereinbar ist. Regimegegner so-
wie religiöse und ethnische Minderheiten im Iran 
sind regelmäßig Opfer staatlicher Repressionen, 
was sich unter anderem in der hohen Anzahl an 
Hinrichtungen zeigt. Zu diesen Opfern zählten 
auch Menschen, die aufgrund ihrer gleichge-
schlechtlichen Ausrichtung verurteilt und hin-
gerichtet wurden. Die iranische Staatsführung 
äußert sich seit Jahrzehnten antiisraelisch, re-
gelmäßig wird der Staat Israel als „Krebsge-
schwür“ bezeichnet. Der oberste Religionsfüh-
rer Khamenei sagte im September 2015, dass 
Israel „das Ende der kommenden 25 Jahre“ nicht 
mehr erleben werde. Zu den Themen „Theokra-
tie“ und „Menschenrechte im Iran“ (siehe Info-
boxen Seite 42 und 48).

Hamburg
In Hamburg befindet sich eine wichtige proira-
nische Einrichtung, die an der Außenalster ge-
legene schiitische „Imam Ali-Moschee“, deren 
Trägerverein das „Islamische Zentrum Hamburg 
e.V.“ (IZH) war.

Der Verein IZH wurde am 24. Juli 2024 mit sei-
nen Teilorganisationen durch das Bundesminis-
terium des Innern und für Heimat verboten, da 
es sich um eine extremistische Organisation 
handelt, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. 
Bei den ebenfalls verbotenen Teilorganisationen 
handelt es sich um die „Islamische Akademie 
Deutschland e.V.“, den „Verein der Förderer einer 
iranisch-islamischen Moschee in Hamburg e.V.“, 
das „Zentrum der Islamischen Kultur e.V.“ in 
Frankfurt am Main, die „Islamische Vereinigung 
Bayern e.V.“ in München und das „Islamische 
Zentrum Berlin e.V.“.

Bereits am 9. November 2022 nahm der Deut-
sche Bundestag den Antrag der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und FDP mit dem 
Tenor „Protestbewegung im Iran unterstützen – 

Die Flagge der „islamischen Republik Iran“ mit dem in der 

Mitte stehenden Hoheitszeichen, welches in stilisierter 

persisch-arabischer Schrift das Wort „Allah“ (Gott) zeigt.
Bild: Freepik
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Druck auf das Regime in Teheran erhöhen“ an, 
in dem gefordert wurde, „zu prüfen, ob und wie 
das ‚Islamische Zentrum Hamburg‘ als Dreh-
scheibe der Operationen des iranischen Regimes 
in Deutschland geschlossen werden kann“ 
(Drucksache 20/4329, S. 6 Nr. 23). Daraus re-
sultierte, dass die Bundesregierung auf Grund-
lage dieses Beschlusses mit der Prüfung einer 
möglichen Schließung des IZH beauftragt wur-
de. Im Rahmen dieser Prüfung wurden am 16. 
November 2023 in sieben Bundesländern ins-
gesamt 54 Vereins- und Privatobjekte sowie 
Konten durchsucht, die in einer Verbindung mit 
dem IZH standen. Bei den Durchsuchungen 
wurden zahlreiche Schriftstücke, Flyer sowie 

Laptops, Mobiltelefone und andere elektronische 
Datenträger sichergestellt, die ausgewertet wur-
den. Aus diesen Beweismitteln sowie weiteren 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen des Ver-
fassungsschutzverbundes ergab sich eindeutig, 
dass sich der Zweck und die Tätigkeiten des IZH 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung des 
Grundgesetzes sowie gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten. Zudem laufen diese 
den Strafgesetzen und den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland 
zuwider. Außerdem fördern sie Bestrebungen 
außerhalb des Bundesgebiets, deren Ziele und 
Mittel mit den Grundwerten einer die Würde der 
Menschen achtenden staatlichen Ordnung un-

	 Infobox

Schiiten und Sunniten  
Der Konflikt zwischen Schiiten und 
Sunniten geht auf die Frühzeit des Islam 
im 7. Jahrhundert zurück, beginnend mit 
dem Streit um die legitime Nachfolge 
des Propheten Muhammad (gestorben 
632). Nach dessen Tod übernahmen 
loyale Weggefährten das Amt des 
„Kalifen“ (arabisch für „Nachfolger“). 
Dagegen protestierten die Anhänger 
der Blutsverwandten des Propheten. Sie 
beharrten darauf, dass dessen nächster 
männlicher Verwandte Ali Ibn Talib – 
Cousin und Schwiegersohn Muhammads 
– sein rechtmäßiger Nachfolger sei. 
Zwar wurde Ali im Jahr 656 der vierte 
Kalif, doch begann mit seiner Amts-
übernahme ein Bürgerkrieg, der 661 mit 
dem Tod Alis und der Machtübernahme 
seiner Widersacher endete. Den Anhän-
gern Alis, die auch Shi'at Ali (= Partei 

Alis, daher die Bezeichnung Schiiten) 
genannt wurden, galten aber weiterhin 
nur die Imame genannten direkten 
Nachfahren Muhammads und Alis als 
legitime Herrscher der Muslime. Die 
Sunniten stellen circa 80 bis 85 % der 
Gläubigen, die Schiiten etwa 15 %. 
Lediglich in wenigen Ländern wie Iran, 
Irak, Aserbaidschan und Bahrain, stellen 
die Schiiten die Mehrheit. Große schiiti-
sche Anteile gibt es zudem im Libanon, 
Jemen, Syrien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Iran (mehr als 90 
Prozent), Aserbaidschan und Bahrain 
(etwa 70 Prozent). Große Teile der 
Libanon (35 bis 50 Prozent), im Jemen 
(etwa 37 Prozent), in Kuwait (20 bis 30 
Prozent), in Syrien (etwa 17 Prozent), in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(bis zu 20 Prozent) und in Saudi-Ara-
bien (etwa zehn Prozent).

Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung, LfV Hamburg.
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	 Infobox

Menschenrechte im Iran 
Die Bundesregierung kritisiert seit 
Jahren die Menschenrechtslage im Iran, 
so in ihrem 16. Bericht zur Menschen-
rechtspolitik: 

Die Menschenrechtssituation bleibt 
desolat, zur Sicherung des Systemer-
halts werden persönliche und politische 
Freiheiten bewusst und systematisch 
eingeschränkt und Proteste gewaltsam 
niedergeschlagen. Die Zahl der Hinrich-
tungen in Iran ist die zweithöchste 
weltweit und die höchste gemessen an 
der Einwohnerzahl. Bis Ende August 
2024 wurden mindestens 420 Personen 
hingerichtet (2023 insgesamt 834 
Hinrichtungen nach Angaben der 
Vereinten Nationen); die Dunkelziffer 
dürfte deutlich höher liegen. Die 
Todesstrafe wird vor allem für Mord, 
Drogendelikte und Vergewaltigung, 
aber auch für politisches oder opposi-
tionelles Engagement ausgesprochen. 

Das Justizsystem ist weder unabhän-
gig noch transparent. Willkürliche 
Festnahmen, erzwungene Geständnis-
se und Ausübung von Druck auf 
Familienangehörige sind üblich. Der 
Strafvollzug ist von überfüllten 
Gefängnissen und äußerst prekären 
Zuständen geprägt. Die Meinungsfrei-
heit ist empfindlich eingeschränkt, der 
Zugang zu freien Informationen im 

Internet wird technisch beschränkt 
und inhaltlich reguliert, selbst fried-
liche Proteste werden regelmäßig 
gewaltsam unterbunden. Proteste, die 
nach dem gewaltsamen Tod von Jina 
Mahsa Amini Mitte September 2022 
begannen und seither auch umfassen-
dere Forderungen nach Frauen-/
Menschenrechten sowie Kritik am 
bestehenden System und an der 
desolaten Menschenrechtslage im 
Lande zum Ausdruck brachten, wurden 
gewaltsam unterdrückt. […] Für Frauen 
besteht geschlechtsspezifische 
Diskriminierung in Gesetz, Rechtsan-
wendung und gesellschaftspolitischer 
Realität fort. Die Einbeziehung von 
Frauen in den Arbeitsmarkt ist trotz 
hohen Bildungsgrades gering. Vertei-
digerinnen von Frauenrechten werden 
diskriminiert und unterdrückt, ihnen 
droht oftmals politisch motivierte 
Inhaftierung.

Die Diskriminierung von ethnischen und 
religiösen Minderheiten ist unterschied-
lich ausgeprägt; Bahá’í werden seit 
Entstehung ihrer Glaubensrichtung im 
19. Jahrhundert massiv verfolgt,
arabische Minderheiten ausgegrenzt. 
Religionsfreiheit ist für Zoroastrier, 
Christen und Juden verfassungsrecht-
lich verankert, in der Praxis wird die 
freie Ausübung ihrer Religion jedoch
mitunter stark beschnitten.  

Quelle: 16. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik. 
Berichtszeitraum 1. Oktober 2022 bis 30. September 2024, beschlossen am 18. Dezember 2024.
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vereinbar sind. Des Weiteren konnte eindeutig 
belegt werden, dass das IZH und seine Teilorga-
nisationen die terroristische Hizb Allah (siehe 
Kapitel 7.1., Seite 44) unterstützen und einen 
aggressiven Antisemitismus verbreiten. 

Gegen die Verbotsverfügung des Bundesminis-
teriums des Inneren und für Heimat hat das IZH 
beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage 
eingereicht. Oberstes Ziel des IZH sei es nach 
eigenem Bekunden, die Imam Ali-Moschee für die 
Gläubigen wieder zu öffnen. Nach dem Verbot 
des Trägervereins fanden bis Redaktionsschluss 
dieses Berichts regelmäßig donnerstags und 
freitags öffentliche Gebetsveranstaltungen in 
Form von Demonstrationen vor der Imam Ali-Mo-
schee statt, um die Wiedereröffnung zu fordern. 
Nachdem anfänglich bis zu 200 Personen an 
diesen Veranstaltungen teilnahmen, sind die Zah-
len im Verlaufe des Jahres gesunken und beliefen 
sich Ende 2024 teilweise nur noch auf 50 Perso-
nen. Das Bundesverwaltungsgericht hat bis An-
fang 2025 noch nicht über die Klage entschieden.

Bereits im Dezember 2020 reichte das IZH eine 
Unterlassungsklage gegen seine Nennung in den 
Hamburger Verfassungsschutzberichten der 
Jahre 2018 und 2019 ein. Mit seiner Entschei-
dung vom 27. Juni 2023 bestätigte das Ver-
waltungsgericht Hamburg die Rechtmäßigkeit 
der Berichterstattung des LfV Hamburg über 
das IZH als extremistische und vom Iran ge-

steuerte Einrichtung sowie seine Einstufung als 
extremistische Gruppierung. Einzelne Aussagen 
im Verfassungsschutzbericht des Jahres 2019 
bewertete das Gericht als nicht hinreichend 
belegt, sodass sie nicht als gesicherte Erkennt-
nisse gelten konnten. Das Gericht sprach wäh-
rend der Verhandlung auch den Beweisnotstand 
an, dem Verfassungsschutzbehörden regelmä-
ßig unterliegen, da sie geheimhaltungsbedürf-
tige Erkenntnisse nicht offenlegen dürfen. 

In Deutschland existierte und existiert eine 
Reihe schiitisch-islamischer Zentren und Orga-
nisationen. Das IZH hat in der Vergangenheit 
ein bundesweites Kontaktnetz aufgebaut und 
übte nach Einschätzung des LfV Hamburg auf 
Schiiten unterschiedlicher Nationalität sowie 
die schiitisch-islamischen Moscheen und Ver-
eine Einfluss und Kontrolle aus.

Das IZH war nach Bewertung des LfV Hamburg 
ein wichtiges Instrument des Teheraner Regimes 
zur Etablierung einer antidemokratischen und 
antisemitischen Ausrichtung des schiitischen 
Islam nach Vorbild der iranischen Staatsideo-
logie innerhalb Europas. Zu weiteren umfassen-
den Erkenntnissen des LfV, die unter anderem 
die Eingliederung des IZH in den iranischen 
Staatsapparat verdeutlichen, siehe die Verfas-
sungsschutzberichte aus den Jahren 2022 und 
2023 sowie die Pressemitteilungen des LfV 
Hamburg.   

Das Logo des IZH

Die Imam-Ali-Moschee, 

die „Blaue Moschee“, 

an der Außenalster  

war bis Juli 2024  

Sitz des Islamischen 

Zentrums Hamburg.
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 Infobox

Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) 
Die Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), 
deutsch: Partei der Demokratischen Uni-
on, ist eine kurdische Partei in Syrien. Sie 
wurde 2003 auf Beschluss der PKK ge-
gründet und gilt als deren Schwesterpar-
tei. In Syrien verfügt sie über keine lega-
len Strukturen und gehört einer syrischen 
Oppositionsgruppe an. Wichtigstes politi-
sches Ziel ist die Autonomie der Kurden.

Yekîneyên Parastina Gel (YPG)  
Die YekîneyŒn Parastina Gel (YPG), 
deutsch: Volksverteidigungseinheiten, 
eine bewaffnete kurdische Miliz, gelten 
als militärischer Arm der PYD. Die YPG 
wurden nach Angaben der Bundesregie-
rung am 26. Oktober 2011 durch die 
PYD zum Schutz der von Kurden be-
wohnten Gebiete in Syrien gegründet. 
Eine offizielle Gründungserklärung wur-
de am 19. Juli 2012 veröffentlicht; auch 
die PYD gab die Gründung der YPG be-
kannt. Die Miliz kontrolliert verschiedene 
Gebiete in Nordsyrien, die mehrheitlich 
von Kurden besiedelt sind.*

Yekîneyên Parastina Jin (YPJ)
Die YekîneyŒn Parastina Ji (YPJ), 
deutsch: Frauenverteidigungseinheiten, 
wurden 2013 als reine Frauenkampfver-
bände gegründet und kämpften im syri-
schen Bürgerkrieg eng an der Seite der 
YPG. Ideologisch steht die YPJ der PYD 
nahe. Rekrutiert werden hauptsächlich 
alleinstehende Frauen, auch aus Europa 
und Nordamerika.

 

*Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 18/3702, 07.01.2015

























































































































































































































































Informationen zu aktuellen Themen des Verfassungsschutzes 
finden Sie auf der Homepage des Landesamtes für  

Verfassungsschutz Hamburg unter

www.Verfassungsschutz.Hamburg.de
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